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Satzung 
 

I. Abschnitt: Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Name, Sitz, Verband, Zugehörigkeit 
 
1. Der Verein führt den Namen „Deutscher Club für Berner Sennenhunde e.V.", 

in Abkürzung „DCBS". Er wurde am 13. September 1992 gegründet und ist 
unter Nr. VR 683 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bensheim 
eingetragen. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Bensheim. 
 
3. Der Verein ist im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V., der 

seinerseits Mitglied in der Föderation Cynologique Internationale (F.C.I.) ist. 
Der Verein uns seine Mitglieder unterwerfen sich der Satzung des VDH und 
seiner Ordnungen in der jeweils geltenden Fassung. Entsprechendes gilt 
hinsichtlich der Beschlüsse des VDH-Vorstandes, der Mitgliederver-
sammlungen und bezüglich der von der F.C.I. vorgeschriebenen 
Regelungen. Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und seine 
Ordnungen denen des VDH binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der 
jeweiligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen 
vorgeschrieben sind. Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zugehörigkeit 
zum VDH wählt der Verein unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
den Verbandrechtsweg. 

 
§ 2 Zweck 
 
1. Der Verein versteht sich als Rassehunde-Zuchtverein im Sinne der Satzung 

des VDH. Zweck ist die Reinzucht der Rasse Berner Sennenhund nach dem 
bei der F.C.I. hinterlegten (gültigen) Standard Nr. 45. Demgemäß fördert der 
Verein alle Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist 
Grundlage die Erhaltung und Festigung dieses Rassehundes in seiner 
Rassereinheit, seinem Wesen, seiner Konstitution und seinem 
formvollendeten Erscheinungsbild. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne der Vorschriften und „Steuerbegünstigte Zwecke" der §§ 51 ff AO. Der 
Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung der Kleintierzucht nach 
Maßgabe des Absatzes 1 und mit den Mitteln des § 3 verwirklicht. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Außerdem darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind 
ehrenamtlich tätig. 
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§ 3    Mittel zum Zweck 
 
 Als Mittel zur Durchsetzung des Satzungszwecks dienen insbesondere: 
 

1. Festsetzung der Zuchtordnung einschließlich Körordnung unter Beachtung 
der Mindestvoraussetzung der VDH-Zuchtordnung; 

2. Festsetzung der Richtlinien für das Heranbilden und Ernennen der 
Zuchtrichter sowie deren Einsatz auf Zuchtschauen (Zuchtrichterordnung); 

3. Führung und Herausgabe eines eigenen Zuchtbuches nach Maßgabe der 
VDH-Zuchtordnung sowie Einrichtung eines Zuchtbuchamtes. 

4. Bezug und Verbreitung der VDH-Zeitschrift „Unser Rassehund" sowie 
Herausgabe einer Vereinszeitschrift „unser Berner". 

5. Unterstützung der Züchter durch Nachweis geeigneten Zuchtmaterials und 
durch Zuchtberatung durch gesondert geschulte Zuchtwarte sowie 
Feststellung einer Zuchtwartordnung; 

6. Einrichtung einer Geschäftsstelle; 
7. Einrichtung einer Welpenvermittlungssteile; 
8. Veranstaltung von Zuchtschauen sowie die Wahrnehmung der vom VDH 

ausgeschriebenen Zuchtschauen durch Anschluss von Sonderschauen unter 
Beachtung der festgesetzten Zuchtschauordnung; 

9. Beachtung tierschützerischer Belange und tierschutzrechtlicher Vorschriften 
bei der Zucht, Haltung und Pflege von Hunden; 

10. Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels; 
11. Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens, 

insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden; 
12. Förderung des allgemeinen Interesses am Berner Sennenhund in 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit jedem anderen, diese Rasse im VDH 
bzw. F.C.I. vertretenden Verein. 

 
§ 4     Aufbau 
 
1. Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
 
2. Der Verein gliedert sich in Landesgruppen. 
 
§ 5     Geschäftsjahr, Erfüllungsort 
 
 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des Vereins. 
 
§ 6     Organe des Vereins 
  

 Organe des Vereins sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung; 
2. der Vorstand, und zwar: 
2.1 der Gesetzliche Vorstand, 
2.2 der Engere Vorstand, 
2.3 der Erweiterte Vorstand. 
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§ 7     Bindungswirkung 
 
1. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sind für alle 

Mitglieder bindend, soweit sie nicht in Widerspruch mit dem Recht der F. C. I. 
und/oder dem Recht des VDH stehen. 

 
2. Die Durchführung der Beschlüsse in den Landesgruppen obliegt dem 

Vorstand der Landesgruppe. 
 
 
 

II. Abschnitt: Mitgliedschaft 
 

§ 8     Allgemeines 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede geschäftsfähige Person werden. 

Minderjährige bedürfen der Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter. 
 
2. Das Mitglied verpflichtet sich, die Bestrebungen des Vereins zu fördern und 

die in der Satzung festgelegten Bestimmungen einzuhalten, insbesondere 
die Beschlüsse der Organe zu befolgen und auch für sich den Vorrang des 
Verbandsrecht nach Maßgabe des § 1 Absatz 3 anzuerkennen. 
Unbeschadet disziplinarrechtlicher Maßnahmen kann das Mitglied bei 
Verstößen gegen § 19 mit Zuchtverbot und/oder Zuchtbuchsperre belegt 
werden. Näheres zu Art, Umfang und Dauer von Zuchtverbot und 
Zuchtbuchsperre und über das durchzuführende Verfahren regelt die Zucht-
ordnung. Zuchtrichter können unbeschadet disziplinarischer Maßnahmen 
nach § 19 mit einem zeitlich befristeten oder mit einem Verbot auf Dauer von 
der Zuchtrichtertätigkeit ausgeschlossen werden. Näheres hierzu regelt die 
Zuchtrichterordnung. 

 
§ 9     Anmeldung, Widerspruch 
 
1. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt bei der Geschäftsstelle des Vereins. 

Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 
2. Innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe des Aufnahmegesuchs in der 

Vereinszeitschrift kann gegen die Aufnahme Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen und an den 1. Vorsitzenden zu 
richten. Über den Widerspruch entscheidet der Vorstand endgültig. Diese 
Entscheidung sowie die Ablehnung eines Aufnahmeantrages, die dem 
Betroffenen schriftlich mitzuteilen ist, bedürfen keiner Begründung. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 
§10    Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme des Mitglieds. 
 
2. Die Mitgliedschaft beginnt, sobald das aufzunehmende Mitglied seine bei der 

Aufnahme fällig werdenden Zahlungen an den Verein geleistet hat. 
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§11    Ausschluss von der Mitgliedschaft 
 
1. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos: 
 Personen, die einer vom VDH oder der F. C. I. nicht anerkannten 

Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des Hundesports 
angehören; Hundehändler und deren Angehörige sowie Personen, die mit 
einem Hundehändler in eheähnlicher Gemeinschaft leben. 

 
2. Nicht als Hundehändler gut, wer als ordentlicher Züchter und Halter im 

Sinne der VDH-Satzung lediglich aus Gründen der Liebhaberei (Hobby) die 
Zucht und/oder Ausbildung nach kynologischen Grundsätzen betreibt und 
fördert. Dem steht die tierschutzrechtliche Verpflichtung zur Beantragung 
einer Genehmigung als Hundezüchter nicht entgegen. Züchter wie Halter, die 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen, gelten als dem kommerziellen 
Hundehandel im Sinne dieser Satzung zugehörig. 

3. Personen, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, dass sie 
entweder bereits vor ihrem Beitritt oder danach zu dem ausgeschlossenen 
Personenkreis gehören, sind durch Streichung aus der Mitgliederliste zu 
entfernen, ihnen steht der vereinsinterne Rechtsweg nicht zu. 

4. Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausgeschlossen 
wurden, sind verpflichtet, dieses bei der Antragstellung anzuzeigen. Sie 
können erst Mitglied werden, wenn der frühere Mitgliedsverein binnen eines 
Monats nach schriftlicher Unterrichtung der Aufnahme nicht schriftlich 
widerspricht. § 9 Absatz 2 Sätze 3-5 gelten entsprechend. Beschließt der 
Vorstand die Aufnahme des von einem anderen VDH-Mitgliedsverein 
ausgeschlossenen Antragsteilers, hat er hiervon auch den früheren 
Mitgliedsverein zu unterrichten, der binnen eines Monats nach Zugang der 
Aufnahmemitteilung Gegenvorstellung zum VDH-Ehrenrat erheben kann, der 
dann über den Aufnahmeantrag endgültig entscheidet. Sätze 1-4 dieses 
Absatzes gelten entsprechend für den Fall, dass das Ausschlussverfahren 
Vereins- bzw. verbandsrechtlich noch nicht abgeschlossen ist. § 11 Absatz 3 
gilt entsprechend für Personen, die sich unter Verletzung der 
Mitteilungspflicht nach Satz 1 und 5 dieses Absatzes ihre Aufnahme in den 
Verein erschlichen haben. 

 
§12    Beitrag 
 
1. Die Höhe des Eintritts- und der Mitgliedsbeiträge werden von der Mitglieder-

versammlung festgelegt. 
 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird fällig am 01. Januar eines jeden Geschäftsjahres. 

Er ist spätestens bis zum 31. März eines jeden Geschäftsjahres zu 
entrichten. 

 
3. Von den Beiträgen erhalten die Landesgruppen einen der Höhe nach von 

der Mitgliederversammlung festgesetzten Anteil. 
 
4. Familienmitglieder bis zum 16. Lebensjahr sind beitragsfrei. 
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§13    Beitragsbefreiung, Beitragsermäßigung 
 
1. Ehrenmitglieder sind vom Beitrag befreit. 
  
2. Einen ermäßigten Beitrag zahlen Familienangehörige von Mitgliedern. 
 
3. Personen, die ihre Mitgliedschaft nach dem 30. Juni eines jeden 

Geschäftsjahres erwerben, zahlen für dieses Geschäftsjahr den halben 
Beitrag. Die übrigen bei Aufnahme fällig werdenden Forderungen des 
Vereins bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 
§14    Ruhen der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft ruht, wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht innerhalb der 

in § 12 genannten Frist bezahlt hat, von dem auf den Fristablauf folgenden 
Tag an. Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Vereins. 

 
2. Die Mitgliedschaft lebt wieder auf, wenn das Mitglied den Beitrag für das 

laufende Geschäftsjahr bezahlt hat. 
 
§15   Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss. 
 
2. Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem betroffenen 

Mitglied bekleideten Vereinsämter. 
 
§16   Erlöschen durch Tod 
 Beim Tode eines Mitglieds werden die für das laufende Geschäftsjahr 

entrichteten Beiträge nicht zurückgezahlt. 
 
§17 Erlöschen durch Austritt 
 
 Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Diese ist zum 

Schluss eines jeden Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten zulässig und an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten. 

 
§18    Erlöschen durch Streichung 
 
1. Außer im Fall des § 11 Absatz 3 und 4 erfolgt die Streichung eines Mitglieds 

nur, wenn es Beitragsforderungen oder sonstige Forderungen des Vereins 
nicht bis zum Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Ansprüche des Vereins 
fällig geworden sind, getilgt hat. 

 
2. Im Fall des Absatz 1 erfolgt die Streichung zum Schluss des 

Geschäftsjahres, im Fall der verbotenen Mitgliedschaft erfolgt die Streichung 
mit sofortiger Wirkung ab Kenntniserlangung durch den Vorstand. 

 
3. Die Streichung erfolgt nach entsprechender Beschlussfassung und 

schriftlicher Weisung des Vorstandes. Der Anspruch des Vereins auf 
Geltendmachung seiner Forderungen wird durch die Streichung nicht 
berührt. 
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§19 Erlöschen durch Ausschluss 
 
1. Der Ausschluss kann erfolgen: 
 
 - bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger (schuldhafter) Verletzung der 

 Interessen des Vereins; 
 - bei schuldhafter Schädigung der Interessen und des Ansehens des 

 Vereins. 
 
2. Die Vereinsinteressen schädigt insbesondere, wer an der Veranstaltung 

jedweder Art einer der F. C. I. und/oder dem VDH entgegenstehenden 
Organisation teilnimmt; entsprechendes gilt von demjenigen, der durch eine 
Handlung oder Unterlassung den Hundehandel fördert oder sonst wie 
unterstützt. 

 
3. Ferner kann der Ausschluss erfolgen: 
 
 - bei einem die Zucht schädigenden Verhalten innerhalb und/oder außerhalb 

 des Vereins; 
 - bei schuldhaften Verstößen gegen die Zucht-, Zuchtrichterordnung und 

 gegen Zuchtschaubestimmungen; hierzu gehören auch Eingriffe am 
 Hund, die über dessen natürliche Beschaffenheit und Anlage 
 hinwegtäuschen sollen; 

 - bei unsportlichem und vereinswidrigem Verhalten; hierzu gehören u. a. 
 ungebührliches Verhalten gegenüber einem Amtsträger, einem 
 Zuchtrichter, erhebliche Beleidigung oder haltlose Verdächtigung eines 
 Mitgliedes, beharrliche Störung des Vereinsfriedens, ungebührliche Kritik 
 an Beschlüssen der Organe; 

 - bei rechtskräftiger Verurteilung zu schweren, ehrenrührigen Strafen, auch 
 wenn sie erst nach Erwerb der Mitgliedschaft bekannt werden; 

 - bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, insbesondere auch bei 
 Verstößen gegen die Verordnung zum Halten von Hunden im Freien; 

  gegenüber Mitgliedern, die auch in einem anderen, dieselbe Hunderasse 
 betreuenden Mitgliedsverein (Rassehunde-Zuchtverein) des VDH Mitglied 
 und dort Träger eines Amtes und/ oder züchterisch tätig sind (Verbot der 
 Doppelmitgliedschaft). 

 
4. Der Ausschluss hat zu erfolgen: 
 
 Wer einer Person in Kenntnis ihrer Zugehörigkeit zu dem ausgeschlossenen 

Personenkreis nach § 11 Absatz 1 Gelegenheit zur Zucht und/oder zur 
Benutzung des Zuchtbuches verschafft, ist auszuschließen. 
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III. Abschnitt: Mitgliederversammlung 
 

§20    Allgemeines 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. 
 
2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die 

Teilnehmerzahl. 
 
3. In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied, dessen 

Mitgliedsrechte nicht nach § 14 ruhen, und auch ein Ehrenmitglied eine 
Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 

 
§21    Einberufung 
 
 Alle 3 Jahre, soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Die 

Einberufung erfolgt unter Angabe des Versammlungsortes, der Zeit und der 
Tagungsordnung schriftlich durch einfachen Brief an die Mitglieder 
spätestens 2 Monate vor dem Versammlungstermin oder durch Einhalten der 
vorgenannten Frist durch entsprechende Veröffentlichung in der 
Vereinszeitschrift. Bei schriftlicher Einladung gilt die an die letzte bekannte 
Anschrift eines Mitglieds gerichtete Postsendung als am dritten Tag nach 
Postaufgabe zugegangen. Der Termin der OMV ist 6 Monate vor 
Durchführung der Veranstaltung in der Vereinsschrift „Unser Berner" bekannt 
zu geben. 

 
§22   Anträge 
 
1. Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens 4 Monate vor der 

Veranstaltung in schriftlicher Form beim Vorstand des Vereins einzureichen. 
Der Vorstand kann noch während der Versammlung Dringlichkeitsanträge 
einbringen, über deren Zulassung die Mitgliederversammlung entscheidet. 
Über Anträge auf Ergänzung der Tagungsordnung, die erst in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt ebenfalls die 
Mitgliederversammlung. Zur Annahme eines Antrages ist eine Mehrheit von 
¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 
2. Anträge auf Satzungsänderung können während der Mitgliederversammlung 

nicht gestellt werden. Satzungsänderungen, Anträge auf Änderungen der 
erlassenen Ordnungen und Bestimmungen des Vereins sowie auf Änderung 
der Beitragshöhe sind nur möglich, wenn den Mitgliedern mit der 
Tagungsordnung zugleich auch die Texte der beabsichtigten 
Satzungsänderungen und Änderungen der erlassenen Ordnungen sowie der 
beabsichtigten neuen Beitragshöhe bekannt gegeben worden sind. 
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§23   Leitung, Durchführung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 
den Leiter. Bei Wahlen muss die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden. 

 
2. Alle Punkte der Tagungsordnung sind zu behandeln. 
 
3. Der Ablauf der Mitgliederversammlung bestimmt sich nach einer von der 

Mitgliederversammlung zu beschließenden Geschäftsordnung, sofern diese 
mehrheitlich gewünscht wird. 

 
§24   Besondere Zuständigkeit 
 
 Zur besonderen Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören: 
 
1. Entgegennahme der Geschäftsberichte und sonstigen Erklärungen; 
2. Entgegennahme der Rechnungslegung; 
3. Bericht der Kassenprüfer; 
4. Entlastung des Vorstandes; 
5. Wahl des Engeren Vorstandes; 
6. Wahl der zwei Kassenprüfer und ihrer Stellvertreter; 
7. Wahl der Mitglieder des aus drei Personen bestehenden Schiedsgerichtes 

sowie eines stellvertretenden Vorsitzenden des Schiedsgerichtes und 
weiterer zwei Stellvertreter der Beisitzer; 

8. Wahl von Kommissionen (Kommission für das Zuchtrichter- Zuchtschau- und 
Zuchtwesen); sowie eines Hauptzuchtwartes und eines 
Zuchtschaureferenden, einschließlich Vertreter; 

9. Wahl von Ausschüssen für besondere Aufgaben, soweit erforderlich; 
10. Satzungsänderungen und Änderungen der Ordnungen; 
11. Beschlussfassung über gestellte Anträge; 
12. Festsetzung des Beitrages sowie Verabschiedung einer umfassenden 

Gebühren- und Spesenordnung; 
13. Verleihung von Auszeichnungen; 
14. Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
15. Genehmigung von vorläufigen Anordnungen und Maßnahmen des 

Vorstandes. 
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§25   Abstimmung 
 
1. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
daher außer Betracht, Bei Stimmengleichheit gilt der entsprechende Antrag 
als abgelehnt. Zur Änderung der Satzung sowie zur Änderung der Zucht- 
und Zuchtrichterordnung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 
Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder 
beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der 
Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb 
eines Monats nach Durchführung der Mitgliederversammlung gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden. 

 
2. Abstimmungen erfolgen durch Abgabe des Handzeichens, sofern nicht die 

Satzung etwas anderes vorsieht oder die Mitgliederversammlung etwas 
anderes beschließt. 

 
§26   Versammlungsprotokoll 
 
1. Die Mitgliederversammlung bestellt den Protokollführer. 
 
2. Der Versammlungsverlauf unter Berücksichtigung aller Punkte der 

Tagungsordnung, die gestellten Anträge, die gefassten Beschlüsse, die 
Namen der Teilnehmer sowie Ort und Zeit der Versammlung sind im 
Versammlungsprotokoll festzuhalten. Bei Satzungsänderungen ist der 
genaue Wortlaut anzugeben und der VDH von den Änderungen unverzüglich 
zu benachrichtigen. Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 
3. Den Teilnehmern der Mitgliederversammlung ist das Protokoll der vorherigen 

Mitgliederversammlung zur Genehmigung bekannt zu geben. 
 
4. Das Versammlungsprotokoll, oder zumindest eine das Wesentliche 

aufführende Zusammenfassung, ist in der vereinseigenen Zeitschrift zu 
veröffentlichen. 

 
§27   Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
 Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 20-26 
entsprechend. 
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IV. Abschnitt: Der Vorstand 
 

§28   Gesetzlicher Vorstand, Vertretungsbefugnis 
 
1. Der gesetzliche Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB) besteht aus: 
 - dem Ersten Vorsitzenden (Präsidenten); 
 - dem Zweiten Vorsitzenden (Stellvertretenden Präsidenten); 
 - dem Schriftführer; 
 - dem Schatzmeister; 
 - dem Zuchtleiter. 
 
2. Der gesetzliche Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich 

(§ 26 BGB). Zwei Vorstandsmitglieder sind jeweils zusammen 
vertretungsbefugt, wobei wenigstens ein Vorstandsmitglied davon der 1. oder 
2. Vorsitzende sein muss. 

 
3. Im Innenverhältnis darf hierbei der 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 

1. Vorsitzenden, der Schriftführer nur bei Verhinderung des 1. und 2. 
Vorsitzenden, der Schatzmeister nur bei Verhinderung aller übrigen 
Mitglieder des gesetzlichen Vorstands handeln. 

 
§29  Der Engere Vorstand 
 
1. Vorstand im Sinne dieser Satzung ist der Engere Vorstand, soweit nichts 

anderes bestimmt ist. 
 
2. Der Vorstand besteht aus: 

- dem Ersten Vorsitzenden (Präsidenten); 
 - dem Zweiten Vorsitzenden (Stellvertretenden Präsidenten); 
 - dem Schriftführer; 
 - dem Schatzmeister; 
 - dem Zuchtleiter. 
 Mitglieder des engeren Vorstandes müssen vor ihrer Wahl mindestens 5 

Jahre Mitglied sein. Wahlvorschläge bzw. Bewerbungen müssen vier Monate 
vor dem Wahltermin (OMV) bei der Geschäftsstelle vorliegen. Jedem 
Vorschlag ist eine unterschriebene Einverständniserklärung der/des 
Kandidatin/en beizufügen. Alle Kandidaten (mit Kurzvorstellung des 
Kandidaten) werden mit der Einberufung gem. § 21 bekanntgemacht. Für 
den Fall, dass ein Kandidat für ein Amt bis zum Ablauf der Viermonatsfrist 
nicht bekannt ist, oder ein vorgeschlagener Kandidat nach Ablauf der 
Viermonatsfrist seine Kandidatur zurückzieht, können in der OMV 
Wahlvorschläge eingebracht werden. 

 
3. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, 

die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem nach § 28 
Absatz 3 zuständigen Vertreter schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch 
einberufen werden. In diesem Fall ist eine Einberufungsfrist von 3 Tagen 
einzuhalten. 

 
4. Der Vorstand kann jedoch auch nach schriftlicher oder fernmündlicher 

Verständigung Beschlüsse fassen, falls kein Vorstandsmitglied ausdrücklich 
Erörterung und Beschlussfassung auf einer Vorstandssitzung beantragt. 
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5. Der zur Vorstandssitzung einberufene Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. 
Vorsitzenden, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Entsprechendes gilt, wenn im 
schriftlichen Verfahren (Absatz 4) abgestimmt wird. 

 
6. Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 

2. Vorsitzende. Bei jeder Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, in 
der alle Beschlüsse wortgetreu festzuhalten sind; die Niederschrift hat zudem 
Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer und das 
Abstimmungsergebnis zu enthalten. 

 
§30   Aufgaben des Engeren Vorstands 
 
 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins; er ist für alle Angelegenheiten 

des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

 
1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tages-

ordnungen; 
2. Einberufung der Mitgliederversammlung; 
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
4. Buchführung; Erstellung eines 3-Jahresberichts; 
5. Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitgliedern; 
6. die Unterrichtung der Landesgruppen und die Pflege der Verbindungen mit 

diesen; 
7. die Einberufung von Kommissionen und Ausschüssen; 
8. die Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern und Zuchtwarten; 
9. die Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Schiedsgerichts; 
10. die Verleihung von Auszeichnungen; 
11. Bestellung des Zuchtbuchführers; 
12. Bestellung des Schriftleiters (Pressewarts); 
13. Bestellung eines Leiters der Geschäftsstelle; 
14. der Erlass von Geschäftsordnungen für Kommissionen, Ausschüsse, 

Amtsträger und sonstige Zwecke, soweit nicht hierzu nach der Satzung die 
Mitgliederversammlung berufen ist. 

15. die Bestellung von Ausschüssen für besondere Zwecke vorbehaltlich der 
Bestätigung durch die Mitgliederversammlung; 

16. Verhängung von Zuchtverbot und Zuchtbuchsperre; 
17. Verhängung von befristetem oder dauerndem Verbot der Tätigkeit als 

Zuchtrichter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

§31   Vorläufige Anordnungen und Maßnahmen 
 
1. Der Vorstand ist befugt, vorläufige Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, 

die der Mitgliederversammlung obliegen. Hierzu gehören u. a. notwendige 
Änderungen der Zucht- und Zuchtrichterordnung nach vorheriger Anhörung 
der zuständigen Kommissionen und deren Zustimmung. Entsprechendes gilt, 
soweit Angleichungen an die VDH-Satzung und VDH-Ordnungen nach § 1 
Absatz 3 erforderlich sind. 

 
2. Die vorläufigen Maßnahmen und Anordnungen bedürfen zu ihrer endgültigen 

Wirksamkeit der nachträglichen Genehmigung durch die nächste 
Mitgliederversammlung. 

 
3. Vom Vorstand beschlossene vorläufige Änderungen der vorgenannten 

Ordnungen sind dem VDH unverzüglich bekanntzugeben. 
 
§32    Erweiterter Vorstand 
 
1. Der Erweiterte Vorstand besteht aus: 
 
 -  dem Engeren Vorstand; 
 -  dem Vorsitzenden der Zuchtrichterkommission; 
 -  dem Vorsitzenden der Zuchtkommission; 
 -  dem Hauptzuchtwart; 
 -  dem Ersten Vorsitzenden der Landesgruppen; 
 -  dem Schriftleiter (Pressewart); 
 -  dem Leiter der Geschäftsstelle; 
 -  dem Zuchtbuchführer; 
 -  der Welpenvermittlungsstelle; 
 -  der Internetbetreuer/Webmaster. 
 
2. Nach Bedarf ist der Erweiterte Vorstand zu ergänzen durch die Sprecher von 

Ausschüssen. Stimmberechtigt sind jedoch nur die Mitglieder gemäß Absatz 
1. 

 
3. Die Sitzungen des Erweiterten Vorstands haben einmal jährlich 

stattzufinden. Über die Erweiterte Vorstandssitzung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die Ort, Zeit der Vorstandssitzung, Zahl der Teilnehmer, die 
gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthaften muss. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 

 
4. Der Erweiterte Vorstand ist insbesondere für die Koordinierung der 

landesgruppenübergreifenden Vereinsarbeit zuständig. 
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V. Abschnitt: Wahlen 
 
§33   Allgemeines 
 
1. Amtsträger des Vereins werden nach den folgenden Vorschriften dieses 

Abschnitts gewählt, soweit sich aus der Satzung nichts anderes ergibt. 
Amtsträger müssen Mitglied des Vereins sein. 

 
2. Nicht anwesende Mitglieder können gewählt werden, sofern zuverlässig 

bekannt ist, dass sie die Wahl annehmen und am Erscheinen dringend 
verhindert sind. 

 
3. Die Amtszeit ist zeitlich begrenzt, Wiederwahl ist jedoch zulässig. Bei 

vorzeitigem Ausscheiden eines Amtsträgers mit begrenzter Amtszeit kann der 
Vorstand bis zum Zeitpunkt von Neuwahlen ein anderes Vereinsmitglied 
kommissarisch mit dem Amt betrauen, soweit nicht § 34 Absatz 1 
entgegensteht. 

 
§34   Wahl des Vorstandes 
 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln und 
geheim zu wählen. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird 
bis zur nächsten Wahl dessen Amt von einem anderen Mitglied des 
Vorstands kommissarisch übernommen. 

 
2. Die Wahl wird beaufsichtigt und durchgeführt von einem Wahlausschuss, 

bestehend aus einem Wahlleiter und zwei Wahlhelfern. Der Wahlausschuss 
wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 
§35   Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts 
 
1. Die Mitglieder des Schiedsgerichts (einschließlich der Stellvertreter) werden 

für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
 
2. Das Schiedsgericht entscheidet unter dem Vorsitz einer rechtserfahrenen 

Person. Es besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 
 
3. Der Vorsitzende und sein Vertreter müssen die Befähigung zum deutschen 

Richteramt haben. 
 
§36   Wahl der Mitglieder der Zuchtkommission 
 
1. Die Mitglieder der Zuchtkommission, außer den Landesgruppen-

Zuchtwarten und dem Zuchtbuchführer, werden für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Die Landesgruppen-Zuchtwarte und der Zuchtbuchführer 
gehören der Zuchtkommission für die Dauer ihrer Amtszeit an. 

 
2. Die Zuchtkommission besteht aus dem Vorsitzenden, der zugleich Zuchtleiter 

ist, den Landesgruppen-Zuchtwarten, dem Zuchtbuchführer und einem 
Vereinsmitglied, sowie dem Hauptzuchtwart. 



24 

 
§37   Wahl der Zuchtrichterkommission 
 
1. Die Mitglieder der Zuchtrichterkommission werden für die Dauer von drei 

Jahren gewählt. 
 
2. Die Zuchtrichterkommission besteht aus dem Vorsitzenden und zwei 

Beisitzern. 
 
3. Der Vorsitzende sowie die beiden Beisitzer müssen im Besitz eines gültigen 

VDH-Zuchtrichterausweises und ausbildungsberechtigt sein, 
 
4. Kann die Zuchtrichterkommission auf Grund Absatz 3 nicht bestellt werden, 

obliegt die Zulassung, Ausbildung, Schulung und Prüfung der Zuchtrichter-
anwärter dem VDH. 

 
§38   Wahl von Ausschüssen für besondere Aufgaben 
 
1. Ausschüsse für besondere Aufgaben bestehen aus einem Vorsitzenden und 

mindestens zwei Beisitzern sowie mindestens zwei Stellvertretern. 
 
2. Ein Ausschuss gilt mit Erledigung oder Rückgabe der ihm übertragenen 

Aufgaben als aufgelöst. 
 
§39   Wahl der Kassenprüfer 
 
 Für die Dauer von drei Jahren werden zwei Kassenprüfer und ihre beiden 

Steilvertreter gewählt. 
 
§40   Wahl per Handzeichen 
 
 Mit Ausnahme der Mitglieder des Vorstandes können die übrigen Amtsträger 

per Handzeichen gewählt werden, soweit die Mitgliederversammlung dies mit 
einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschließt. 
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VI. Abschnitt: Landesgruppen, Ortsgruppen 
 

§41    Stellung und Aufgabe der Landesgruppen 
 
1. Die Landesgruppen sind unselbständige Untergliederungen des Vereins und 

unterliegen damit der vorliegenden Satzung. 
 
2. Die Landesgruppen betreuen die Vereinsmitglieder unmittelbar durch 

umfassende Zucht-, Aufzucht- und Haltungsberatung der Züchter und Halter 
von Berner Sennenhunden durch geschulte Zuchtwarte. Sie organisieren die 
Körungen und führen einmal jährlich Landesgruppenzuchtschauen mit 
Vergabe der CAC-Anwartschaften durch. Weitere Veranstaltungen wie z. B. 
Züchtergespräche und sonstige Treffen der Freunde von Berner 
Sennenhunden gehören ebenso zu den Aufgaben der Landesgruppen. Die 
Herausgabe eines periodisch erscheinenden Landesgruppen-
Mitteilungsblattes steht den Landesgruppen frei, wobei der Zusammenhang 
zwischen der Landesgruppe und dem Verein im Kopf des Blattes deutlich 
herausgestellt werden muss. 

 
3. Jede Landesgruppe beantragt die Mitgliedschaft zumindest in dem VDH- 

Landesverband, in dessen Bereich der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden der 
Landesgruppe liegt. Die Mitgliedschaft in weiteren VDH-Landesverbänden, 
die im Bereich der Landesgruppe liegen, ist möglich. Der Vorstand der 
Landesgruppe des Vereins ist zu rechtsgeschäftlichem Handeln mit den 
VDH-Landesverbänden, die im Bereich der Landesgruppe liegen und bei 
denen Mitgliedschaft besteht, befugt. Die Landesgruppenversammlung kann 
insoweit die Vertretungsmacht auch einem anderen, nicht zum 
Landesgruppenvorstand, aber zur Landesgruppe gehörenden Mitglied auf 
Zeit übertragen. Insoweit gelten die Vorschriften über die Wahlen von 
Amtsträgern entsprechend. 

 
§42   Grenzen der Landesgruppen 
 
1. Der Verein ist in 5 Landesgruppen untergliedert: 

 
 Landesgruppe Süd: (Baden-Württemberg, Bayern) 
 Landesgruppe Ost (Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, 
   Berlin/Brandenburg) 
 Landesgruppe West (Nordrhein-Westfalen, Rheinland/Pfalz - PLZ: 57, 

  58, 54 - ohne PLZ: 55, 67) 
 Landesgruppe Mitte (Hessen, Saarland, Rheinland/Pfalz - PLZ: 55. 67 

  - ohne PLZ: 54, 56, 57  
 Landesgruppe Nord (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig  

  Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) 
 
2. Die Teilung von Landesgruppen in kleinere Gebiete kann durch Beschluss 

des Erweiterten Vorstands erfolgen nach Anhörung und Zustimmung mit 
einer Mehrheit von % der abgegebenen gültigen Stimmen auf der 
Hauptversammlung der betreffenden Landesgruppe. 
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§43   Mitglieder der Landesgruppen 
 
 Jedes Vereinsmitglied ist zugleich Mitglied in der Landesgruppe, in dessen 

Bereich es seinen ständigen Wohnsitz hat. 
 
§ 44   Finanzierung 
 
1. Die Landesgruppen erhalten als Grundfinanzierung von den 

Mitgliedsbeiträgen einen der Höhe nach von der Mitgliederversammlung 
festgesetzten Anteil pro Kopf. 

 
3. Überschüsse aus Veranstaltungen der Landesgruppen fließen den 

Landesgruppen zu deren Verwendung zu. 
 
§45   Engerer Landesgruppenvorstand 
 
1. Der Engere Vorstand besteht aus: 
 
 - dem Ersten Vorsitzenden (Vorsitzenden); 
 - dem Zweiten Vorsitzenden (Stellvertretenden Vorsitzenden); 
 - dem Schriftführer; 
 - dem Schatzmeister. 
 
 Die Bestimmungen des § 29 finden entsprechend Anwendung.  
          Ausnahme: Bewerber für Landesgruppen-Ämter müssen vor ihrer Wahl 

mindestens zwei Jahre Mitglied sein. 
 
2. Der Vorstand führt die Geschäfte der Landesgruppe und ist vor allem für 

folgende Aufgaben zuständig: 
 
 - Vorbereitung der Hauptversammlungen und Aufstellung der 

 Tagesordnungen; 
 - Einberufung der Hauptversammlung; 
 - Ausführung der Beschlüsse der Hauptversammlung; 
 - Buchführung; Erstellung eines 3-Jahresberichts; 
 - die Unterrichtung der Landesgruppenmitglieder und die Pflege  der 

Verbindung mit diesen. 
 
§46  Erweiterter Landesgruppenvorstand 
 
1. Der Erweiterte Vorstand besteht aus: 
 
 - dem Engeren Vorstand; 
 - den Obleuten für die Bundesländer, die im Bereich der Landesgruppe 

 liegen; 
 - dem Landesgruppenzuchtwart. 
 
2. Der Erweiterte Vorstand ist insbesondere für die Koordinierung und/oder 

Durchführung von Landesgruppenveranstaltungen jeglicher Art zuständig. 
 
3. Die Sitzungen des Erweiterten Vorstands erfolgen auf Einladung des 1. 

Vorsitzenden der Landesgruppe, mindestens einmal jährlich. Für die 
Sitzungen des Erweiterten Vorstands gelten die Vorschriften des § 32 Absatz 
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3 entsprechend. 
 
§47   Wahl der Amtsträger 
 
1. Die Vorschriften des § 33 gelten entsprechend. 
 
2. Die Amtsträger werden jeweils für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
 
3. Für die Wahl des Engeren Vorstands finden die Vorschriften des § 34 

entsprechend Anwendung. 
 
4. Die Obleute, der Landesgruppenzuchtwart und die beiden Kassenprüfer 

werden per Handzeichen gewählt. 
 
§48   Abberufung von Amtsträgern 
 
 Amtsträger der Landesgruppen werden abberufen durch: 
 
 - Abwahl durch die Hauptversammlung oder 
 - Amtsenthebung gem. § 52 Absatz 1. 
 
§49   Ordentliche Hauptversammlung 
 
1. Die Bestimmungen der §§ 20, 21, 22 Absatz, 23, 25 Absatz 1 Sätze 1 und 2 

sowie § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Sätze 1 und 3 und Absatz 3 finden 
entsprechend Anwendung. 

 
2. Zur besonderen Zuständigkeit der Landesgruppen-Hauptversammlung 

gehören: 
 
 - Entgegennahme der Geschäftsberichte und sonstigen Erklärungen; 
 - Entgegennahme der Rechnungslegung; 
 - Bericht der Kassenprüfer; 
 - Entlastung des Vorstandes; 
 - Wahl des Engeren Vorstands; 
 - Wahl der Obleute; 
 - Wahl des Landesgruppenzuchtwarts; 
 - Wahl der beiden Kassenprüfer; 
 - Beschlussfassung über gestellte Anträge. 
 
§50   Außerordentliche Hauptversammlung 
 
 Die Bestimmungen des § 27 Sätze 1 und 2 sowie des § 49 Absatz 1 finden 

entsprechend Anwendung. 
 
§51   Ortsgruppen 
 
 Die Bildung von Ortsgruppen ist möglich. Sie unterstehen der jeweiligen 

Landesgruppe. 
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VII. Abschnitt: Vereinsstrafen 
 

§52   Vereinsstrafen 
 
1. Vereinsstrafen wegen Verstöße gegen § 19 sind: 
 
 - Ausschluss; 
 - Geldbuße (von € 100,- bis 1.000,-) 
 - Verweis; 
 - Verwarnung; 
 - Amtsenthebung. 
 - Auf Amtsenthebung kann auch neben einer Vereinsstrafe nach Ziffer 1 bis 

 4 erkannt werden. 
 
2. An Disziplinarangelegenheiten (Vereinsstrafen) ermittelt der Vorstand ohne 

Ansehen der Person und nach Anhörung des betroffenen Mitglieds. Der 
Vorstand entscheidet auf Grund des Ermittlungsergebnisses gemäß Abs. 1 
Ziffer 1-5. Hat der Vorstand eine disziplinare Maßnahme verhängt, mit der 
der Betroffene nicht einverstanden ist, steht ihm die Anrufung des 
Schiedsgerichtes offen. Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist 
endgültig. Der ordentliche Rechtsweg ist vorbehaltlich der §§ 1041, 
1042,1042a Zivilprozessordnung (ZPO) ausgeschlossen. Lediglich im Falle 
eines Ausschlusses steht dem betroffenen Mitglied der Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten offen. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte hat 
keine aufschiebende Wirkung. 

 
 

VIII. Abschnitt: Schiedsgericht 
 

§53    Schiedsgericht 
 
1. Der Verein richtet ein ständiges Schiedsgericht ein. 
 
2. Die von der Mitgliederversammlung zu beschließende, der VDH-

Schiedsgerichtsordnung entsprechende Schiedsgerichtsordnung findet 
Anwendung. 

 
3. Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts und die Wahl seiner Mitglieder 

ergibt sich aus § 35. 
 
4. Dieses Schiedsgericht ist unter Ausschluss des Rechtsweges zu den 

staatlichen Gerichten - unbeschadet der §§ 1041, 1041,1042 a ZPO - auch 
zur vergleichsweisen oder zur Erledigung durch Schiedsspruch zuständig. 
Es ist auch zuständig für alle Maßnahmen gemäß §§ 935, 940 ZPO. Jedes 
Vereinsmitglied ist zur Anrufung des Schiedsgerichts berechtigt, dies gilt auch 
im Fall der Verhängung von Tätigkeitsverbot als Zuchtrichter durch den 
Vereinsvorstand. 

 
5. Im jedem Fall der Anrufung des Schiedsgerichts durch ein Vereinsmitglied – 

nicht jedoch durch den Vorstand - ist die Zahlung eines Kostenvorschusses 
von € 800,-, der durch die Gebühren- und Spesenordnung bestimmt wird, 
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Zulässigkeitsvoraussetzung. 
 
 
6. Das Verfahren vor dem Schiedsgericht wird durch die festgesetzte 

Schiedsgerichtsordnung geregelt. 
 
§54    Unabhängigkeit/Vollstreckung 
 
1. Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind in ihrer Entscheidung unabhängig. 

Sie sind in Disziplinarangelegenheiten (-Vereinsstrafen) an die gestellten 
Anträge nicht gebunden. 

 
2. Rechtskräftige bzw. unanfechtbare Entscheidungen des Schiedsgerichts sind 

vom Vorstand zu vollstrecken. 
 
§55    Bekanntmachung, Veröffentlichung 
 
 Rechtskräftige, unanfechtbare Entscheidungen des Schiedsgerichts sind 

nach Maßgabe des Vorsitzenden des Schiedsgerichts in der Vereinszeitung 
bekannt zu machen bzw. zu veröffentlichen. Eine Anrufung der ordentlichen 
Gerichte steht der Bekanntmachung und Veröffentlichung nicht entgegen. 

 
 

IX. Abschnitt: Vereinsvermögen 
 
§56    Verwaltung 
 
1. Das Vereinsvermögen wird vom Schatzmeister verwaltet. 
 
2. Die Bestimmung über die Verwendung des Vereinsvermögens trifft der 

Vorstand, soweit die Mitgliederversammlung nicht im Einzelfall etwas 
anderes bestimmt. Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung zur 
Rechenschaft über die Verwendung des Vereinsvermögens verpflichtet. 

 
3. Der Schatzmeister ist verpflichtet, den Vorstand jederzeit über den Stand 

des Vermögens zu unterrichten. Der Vorstand hat den Schatzmeister bei 
allen finanziellen Angelegenheiten vorher zu hören. 

 
§57   Kassenprüfung 
 
1. Die Kassenführung des Vereins ist rechtzeitig vor jeder 

Mitgliederversammlung durch die Kassenprüfer zu prüfen. Die Prüfung 
erfasst auch die Einhaltung eventueller bestehender Bilanzierungspflichten 
nach dem Steuerrecht. 

 
2. Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, das von den  Kassenprüfern 

zu unterschreiben und in der Mitgliederversammlung bekannt zu geben ist. 
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X. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 
§58    Auflösung 
 
1. Wird die Auflösung des Vereins beschlossen, so hat der Vorstand die 

laufenden Geschäfte zu beenden. 
 
2. Die Mitgliederversammlung beschließt zugleich mit einfacher Stimmen-

mehrheit die Verwendung des Vereinsvermögens. Dieses muss entweder 
einem als gemeinnützig anerkannten Tierschutzverein oder einer anderen als 
gemeinnützig anerkannten kynologischen Organisation - die Zustimmung 
des zuständigen Finanzamtes vorausgesetzt - zufließen. 
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Zuchtordnung 
 
 
§ 1  Ziel und Zweck der Zuchtordnung 
 
1. Der Deutsche Club für Berner Sennenhunde e. V. (DCBS) fördert die 

planmäßige Zucht funktional und wesensmäßig gesunder Berner 
Sennenhunde nach dem jeweils durch die F.C.I. anerkannten Standard, um 
die gewünschten Eigenschaften dieser Rasse zu erhalten und möglichst zu 
verbessern. 

 
2. Der DCBS führt, ein eigenes Zuchtbuch. 
 
3. Die Zuchtordnung des VDH, die Zucht- und Eintragungsregeln der F.C.I. 

sowie der von der F.C.I. herausgegebene Standard Nr.45 sind Grundlage 
dieser Zuchtordnung und gelten unmittelbar. 

 
4. Diese Zuchtordnung ist bindend für alle Mitglieder des DCBS in der 

Bundesrepublik Deutschland. 
 
5. Es ist nicht beabsichtigt, den Züchtern durch ein Übermaß an Bestimmungen 

die Möglichkeit einer freien züchterischen Entfaltung zu nehmen. 
 
§ 2  Zuchtzulassung 
 
 Zur Zucht zugelassen sind alle Berner Sennenhunde, die in einem Zuchtbuch 

eines Mitgliedsvereins des VDH eingetragen und angekört sind. Zuchthunde 
des DCBS dürfen nur mit Hunden gepaart werden, die einem dem VDH bzw. 
der F.C.I. angeschlossenen Club der gleichen Rasse angehören und zur 
Zucht zugelassen sind. Für diese Hunde muss eine von der F.C.I. 
anerkannte Ahnentafel vorliegen. Paarungen mit Rüden, die nicht im DCBS 
angekört wurden, dürfen erst nach schriftlicher Genehmigung durch den 
Zuchtleiter und in Ausnahmefällen durch den Haupt-Zuchtwart 
vorgenommen werden. 

 
 Nachkommen von Eltern, die nicht im DCBS in der Zucht stehen und 

aufgrund gesundheitlicher Schädigungen eine Zuchterlaubnis im DCBS nicht 
erlangen können, erhalten keine Zuchtzulassung. 

 
§ 3  Vorsitzender der Zuchtkommission 
 
1. Der Vors. der Zuchtkommission als Mitglied des Erweiterten Vorstands ist 

insbesondere zuständig für die Überwachung der Zucht, die Einhaltung der 
Zuchtordnung und für die Anleitung und Ausbildung der Zuchtwarte. 

 
2. Er ist verpflichtet, den Züchtern auf Wunsch als Berater zur Verfügung zu 

stehen. 
 
3. Zuchtinformationen sind in ständigem Kontakt mit den Züchtern, z.B. auf 

Züchtertagungen weiter zu geben. 
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§ 4  Zuchtbuchführer 
 
1. Der Zuchtbuchführer des DCBS führt das Zuchtbuch. Er wird vom Vorstand 

bestellt und ist Mitglied des Erweiterten Vorstands. 
 
2. Das Zuchtbuch muss jedes Jahr herausgegeben werden. Es soll eine 

umfassende Information über die Zucht des vergangenen Jahres geben und 
beinhaltet alle zuchtrelevanten Daten. Für einen Wurf müssen mindestens 
angegeben sein: Zwingername, Name und Anschrift des Züchters, Wurf tag 
der Welpen, Namen, Zuchtbuchnummern und Röntgen-Befunde der Eltern 
sowie Geschlecht, Vorname, Chipnummer und Zuchtbuchnummer der 
Welpen. 

 Das Zuchtbuch führt als Anhang das Register. 
 
§ 5  Zuchtkommission 
 
1. Für die Rasse Berner Sennenhund besteht im DCBS eine Zuchtkommission, 

deren Zusammensetzung die Satzung regelt. 
 
2. Die Zuchtkommission hat dem Vorstand jährlich eine Zuchtbewertung und 

hieraus resultierende Maßnahmen und Vorschläge zur Zuchtverbesserung 
vorzulegen. 

 
3. Die Zuchtkommission ist für die Schulung und Fortbildung von Zuchtwarten, 

Züchtern und interessierten Mitgliedern verantwortlich. 
 
4. Die Zuchtkommission kann zur Klärung züchterischer Fragen, die 

entsprechenden Stellen des VDH oder andere Kynologen und Fachkräfte, 
die nicht Mitglieder des DCBS sind, zu Rate ziehen. 

 
5. Bei Bedarf kann der Vorstand weitere, nicht stimmberechtigte Mitglieder in 

die Zuchtkommission berufen. 
 
§ 6  Zuchtwarte 
 
1. Die Zuchtwarte werden vom Vorstand auf Vorschlag des Vors. der 

Zuchtkornmission be- oder abberufen. 
Sie werden in eine Liste aufgenommen, die regelmäßig nach neuestem 
Stand in der Vereinszeitung veröffentlicht wird. 

 
2. Den Zuchtwarten obliegt die regionale Überwachung der Zucht sowie die 

Wurfabnahme. 
 
3. Die Voraussetzungen, die Ausbildung und die Tätigkeit der Zuchtwarte ist in 

der jeweils gültigen Zuchtwartordnung des DCBS geregelt. 
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§ 7  Züchter 
 
1. Als Züchter gilt in der Regel der Eigentümer oder Mieter der Hündin zur Zeit 

des Belegens, aber auch der Deckrüdenbesitzer. Werden beim Verkauf einer 
belegten Hündin keine anderen Vereinbarungen getroffen, so gilt der neue 
Eigentümer der trächtigen Hündin automatisch als Züchter des kommenden 
Wurfes. 

 
2. Der Züchter ist verpflichtet, die Mutterhündin artgerecht zu ernähren, gut zu 

pflegen und tierschutzgemäß zu halten. 
 
3. Jeder Züchter mit mehr als drei gehaltenen zuchtfähigen Hündinnen hat dem 

DCBS die Erlaubnis der Veterinärbehörde zur Hundezucht gemäß 
einschlägiger Bestimmungen des Tierschutzgesetzes nachzuweisen. 

 
4. Jeder aktive Züchter ist verpflichtet, mindestens innerhalb von 2 Jahren eine 

Züchterschulung beim DCBS oder VDH zu besuchen. 
 
5. Fortbildungspflicht: 
 Alle zwei Jahre muss ein Züchter eine DCBS-Landesgruppenschau 

besuchen; entweder als  Besucher, Aussteller oder Funktionär. Die 
Clubschau zählt ebenfalls. Der Nachweis hierüber wird  in einem 
Nachweisheft geführt, das vom Club jedem Betroffenen kostenlos zur 
Verfügung gestellt  wird. 

 
§ 8  Zuchtrechtabtretung 
 
1. Das Überlassen einer Hündin für einen oder mehrere Würfe an einen 

anderen Züchter (= Zuchtrechtabtretung) bedarf der Zustimmung der 
Zuchtkommission unter Vorlage eines entsprechenden Mietvertrages vor dem 
Belegen der Hündin (die Ausfertigung von Mietverträgen auf Vordrucken des 
VDH wird empfohlen). 

 
2. In der schriftlichen Zuchtrechtabtretung sind die Rechte und Pflichten der 

beiden Vertragsparteien genau festgelegt. Der Mieter der Hündin wird als 
Züchter des zu erwartenden Wurfes jedoch nur anerkannt, wenn er 
nachweisbar die gemietete Hündin spätestens 30 Tage vor dem zu 
erwartenden Wurftag bis zur endgültigen Wurfabnahme der Welpen in seiner 
Zuchtstätte hat. 
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§ 9  Zwinger-/Sprungbuch 
 
1. Jeder Züchter hat das Zwingerbuch des VDH zu führen, in das fortlaufend 
 ein zu tragen sind: 
 
 - Zu- und Abgänge von Zuchttieren 
 - Name, Zuchtbuchnummer, Wurfdatum, Zuchttauglichkeitsnachweis 

 sowie HD-Befund und Anschrift des Eigentümers des verwendeten 
 Deckrüden. 

 - Deck-Wurftag, Welpenzahl nach Geschlechtern getrennt 
 - Anschriften der Käufer der Jungtiere 
 
2. Jeder Deckrüdenbesitzer hat ein Sprungbuch mit folgenden Eintragungen 

zu führen: 
 
 - Zu- und Abgänge von Deckrüden 
 - Name, Zuchtbuchnummer, Wurfdatum, Zuchttauglichkeitsnachweis und 

 HD-Befund der belegten Zuchthündin sowie die Anschrift ihres 
 Eigentümers 

 - Deck-/Wurftag und Wurfergebnis 
 
§10  Körung 
 
 Die Anforderungen und Voraussetzungen sowie die Durchführungen der 

Körungen werden von der Körordnung als Anlage zu dieser Zuchtordnung 
bestimmt. 

 
§11 Zuchtalter und Zuchtverwendung 
 
1. Das Mindestalter für die Zuchtverwendung (Decktag) beträgt für Berner 

Sennenhunde beiderlei Geschlechts 18 Monate. 
 
2. Das Höchstalter für die Zuchtverwendung (Decktag) ist bei Hündinnen die 

Vollendung des achten Lebensjahres. Ausnahmen können nur nach 
vorheriger Vorstellung bei einer Körkommission durch die Zuchtleitung bei 
sehr vitalen Hündinnen von hohem Zuchtwert in Einzelfällen gewährt 
werden. 
Rüden können ohne Altersbegrenzung eingesetzt werden. 

 
3. Mit einer Hündin darf pro Kalenderjahr nur einmal gezüchtet werden. 

Maßgeblich ist der Wurftag. Fallen 2 Würfe ohne einfache Zuchtpause = 10 
Monate, muss vor dem nächsten Wurf eine einfache Zuchtpause eingehalten 
werden. Werden mehr als 8 Welpen zur Eintragung in das Zuchtbuch 
angemeldet und diese ohne Amme aufgezogen, so darf die Mutterhündin 
frühestens 18 Monate nach dem Decktag erneut belegt werden. Ist diese 
Belegung erfolgreich, dann ist wieder eine einfache Zuchtpause einzuhalten. 
Ist dieser Wurf übergroß und wird ohne Amme aufgezogen, dann muß eine 
Zuchtpause von 24 Monaten eingehalten werden. Kann eine erfolgreiche 
Ammenaufzucht durch den Zuchtwart bestätigt werden, kann diese Hündin 
bei einwandfreier körperlicher Verfassung im darauf folgenden Jahr nach 
einfacher Zuchtpause wieder gedeckt werden. 
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3a.    Ammenaufzucht 
 
Der Altersunterschied zwischen den Welpen der Amme und den Welpen,                                         
die der Amme beigelegt werden sollen, darf nicht größer als sechs Tage             
sein. Weder die Welpen der Amme, noch die Welpen, die untergelegt           
werden, dürfen beim Unterlegen älter als acht Tage sein. Welpen, die zur       
Amme verbracht werden, müssen zwei Tage (48 Std.) bei der eigenen Mutter 
verbleiben. Ausnahme: Milchlose Mutter. Hündinnen, die durch Schnittgeburt 
geboren haben, dürfen nicht als Amme eingesetzt werden. Amme kann nur        
eine etwa gleich große Hündin sein und darf sich nicht im Besitz eines sog. 
Dissidenzzüchsters befinden. Der Zuchtwart überprüft innerhalb einer Woche     
den Ammenaufzuchtsvorgang und fertigt hierüber ein Protokoll. Die Welpen 
müssen mindestens sechs Wochen bei der Amme verbleiben. Für die 
Ammenaufzucht ist vor dem Unterlegen eine Genehmigung durch den       
Zuchtleiter zu erwirken 
 
 
4. Züchter und Rüdenbesitzer haben sich vor einem Deckakt zu vergewissern, 

dass beide Zuchthunde die Körung bestanden haben und für beide Hunde 
keine Zuchtsperre besteht. 

 
5. Inzestpaarungen wie Vater/Tochter, Mutter/Sohn, Vollgeschwister und 

Halbgeschwister sind nur mit Sondergenehmigung des Vors. der 
Zuchtkommission in Einzelfällen erlaubt. Bei anderen Inzuchtpaarungen (bis 
Inzucht 3/3) wird die Beratung durch den Vors. der Zuchtkommission 
empfohlen. 

 
§12  Krankheitsbedingte Zuchtsperre 
 
1. Erbliche Defekte sind zu erfassen und, wenn erforderlich, mit züchterischen 

Mitteln zu bekämpfen. Sie sind vom Züchter und/oder Besitzer des Hundes 
dem für ihn zuständigen LG-Zuchtwart mitzuteilen. Die Entwicklung erblicher 
Defekte ist vom Vors. der Zuchtkommission aufzuzeichnen. 

 
2. Insbesondere von der Zucht ausgeschlossen sind Hunde mit 

Wesensschwäche, Hasenscharte, Spaltrachen, Vor- und Unterbiss, 
Epilepsie, Kryptorchismus, Monorchismus, Albinismus, mittlerer und 
schwerer HD, ED II und III sowie OCD-Schulter sowie Hunde mit allen 
weiteren im Rassestandard beschriebenen zuchtausschließenden Fehlern. 

 
2 a.) Nabelbrüche bei Welpen werden auf der Ahnentafel vermerkt. Partner mit 

gleichem Vermerk in der Ahnentafel dürfen nicht gepaart werden. 
 
2 b.)   Kaiserschnitte werden auf der Ahnentafel der Welpen vermerkt. Ist bei zwei  

Geburtsvorgängen ein Kaiserschnitt erfolgt, ist die Zuchtzulassung 
automatisch erloschen. 

 
3. Als Maßnahme der Zuchtkontrolle werden in den Zuchtbüchern diejenigen 

Hunde aufgeführt, die begründet von der Zuchtverwendung ausgeschlossen 
sind. 
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§13  Sonderbestimmungen zur HD, ED und OCD 
 
1. Alle zur Zucht verwendeten Berner Sennenhunde müssen auf 

Hüftgelenkdysplasie (HD) röntgenologisch untersucht sein. Über die 
Untersuchung muss der HD-Untersuchungsbefund der zentralen 
Auswertungsstelle des DCBS 

 

                                     Dr. Silke Viefhues (geb. Wurster)  

                                                   Bunsenstr. 20 

                                                    59229 Ahlen 

 
 
 eingeholt werden. Dazu ist das vom DCBS anzufordernde Formular zu 

verwenden. Die HD-Untersuchung darf frühestens nach dem vollendeten 15. 
Lebensmonat erfolgen. 

 
 
 
 
2. Alle Berner Sennenhunde mit festgestellter mittlerer und schwerer HD, sowie 

Rüden mit Leichter HD sind von der Zucht ausgeschlossen. Hunde mit 
leichter HD dürfen nur mit Hunden gepaart werden, die als HD-frei 
ausgewertet sind 

 
3. Zu den HD-Befunden der zentralen Auswertungsstelle des DCBS kann der 

Eigentümer ein Oberglutachten über den Club beantragen. Hierzu sind 
neben der ursprünglichen Röntgenaufnahme mit Befund zwei zusätzliche 
Röntgenaufnahmen, je eine in gestreckter und in gebeugter Haltung, über 
den DCBS an die 

 
Dr. Tellhelm 

Chirurgische vet. Klinik der Uni  Gießen 
Frankfurter Straße 8 

35392 Gießen 
 
 einzusenden. Gemäß den Bestimmungen des VDH dürfen 

Röntgenaufnahmen für ein Obergutachten nur von einer Uni-Klinik bzw. 
Tierärztlichen Hochschule angefertigt werden. Das Ergebnis des 
Obergutachtens ist endgültig. 

 
4. Erforderlich ist ebenfalls eine röntgenologische Untersuchung der 

Ellenbogen. 
Berner Sennenhunde mit ED 2 oder ED 3 sind von der Zucht 
ausgeschlossen. 
Die Bestimmungen der Ziffern 1. und 3. gelten analog. 

 Obergutachter: 
 

Prof. Dr. Leo Brunnberg 
Klinik für kleine Haustiere 

Oertzenweg 19b 
14163 Berlin 



37 

 
  
 
6. Bei Würfen, die im DCBS-Zuchtbuch eingetragen werden sollen, muss bei 

mindestens einem Elternteil „OCD-frei“ nachgewiesen sein. 
 
7. Sonderbestimmung Altersstrukturwert (ASW): 
  
 Der Altersstrukturwert wird bei der Körung zugeteilt und wird jährlich 

aktualisiert. Die Berechnung erfolgt durch jeweils gültige, von Vorstand und 
Zuchtleitung beschlossene Vorgaben. 

 
 
 8.      Sonderbestimmung Wesensveranlagung 

Hunde, die bei der Körung mit dem Prädikat „friedlich“ beurteilt werden, 
können miteinander verpaart werden. „Zurückhaltende“ oder „schreckhaft“ 
beurteilte Hunde dürfen nur mit Partnern verpaart werden, die das Prädikat 
„sicher“ erhalten haben. 
Diese Regelung gilt seit 01.11.2009; gilt nicht für zurückliegende Ergebnisse. 
 

 
§14 Deckakt 
 
1. Die Deckentschädigung ist vor dem Deckakt, zwischen Züchter und 

Deckrüdenbesitzer, zu vereinbaren. 
 
2. Es ist Sache des Eigentümers der Hündin, den Deckschein beim DCBS 

anzufordern, ordnungsgemäß auszufüllen und dem Rüdenbesitzer zur 
Unterschrift vorzulegen. 

 
3. Der gleiche Rüde steht bei Nichtträchtigkeit, nicht aber bei Verwerfen, für die 

nächste Hitze der gleichen Hündin des gleichen Eigentümers für einen 
erneuten, kostenlosen Deckakt zur Verfügung. 

 
4. Ein genehmigungspflichtiger Deckakt darf nach erfolgtem Wurf erst nach 

einem Jahr wiederholt werden. 
 
§15  Künstliche Besamung 
 
1.   Für eine künstliche Besamung muss die Genehmigung des Vors. der 

Zuchtkommission eingeholt werden. Die Samengewinnung und -Übertragung 
darf nur von einem Tierarzt nach den Regeln der F.C.I. vorgenommen 
werden. 

 
2.  Bei der künstlichen Besamung einer Hündin muss der Tierarzt, der dem 

Rüden das Sperma abgenommen hat, mittels Attest bescheinigen, dass das 
Sperma von dem vereinbarten Rüden stammt. Weiterhin sind von dem die 
Besamung ausführenden Tierarzt mittels Attest Ort und die Zeit der 
Besamung, Name und Zuchtbuchnummer der Hündin, Herkunft des 
verwendeten Spermas sowie Name und Anschrift des Besitzers der Hündin 
zu bescheinigen. 

 
§16 Wurfüberwachung 
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1. Züchter sind verpflichtet, jeden Deckakt mittels Deckmeldung innerhalb einer 

Woche dem Haupt-Zuchtwart zu melden. 
           Der Deckakt wird in der Vereinszeitschrift veröffentlicht. 
 
 
2. Die gefallenen Würfe sind innerhalb von drei Tagen dem Hauptzuchtwart 

sowie dem Rüdenbesitzer zu melden. Erstzüchter werden innerhalb der 
ersten Woche vom Zuchtwart kostenfrei besucht. Für die Erstbesichtigung 
von übergroßen Würfen bei Erstzüchtern fallen die Kosten nach den Regeln 
der DCBS-Gebührenordnung an. Bei jeglicher Ammenaufzucht ist die Amme 
mit den beigelegten Berner-Welpen vom Zuchtwart, auf Kosten des Züchters 
zu überprüfen. 

          Die Wurfmeldung wird in der Vereinszeitschrift veröffentlicht. 
 
3. Fünf Wochen nach der Geburt des Wurfes ist der Zuchtbuchstelle die Anzahl 

der im Wurf verbliebenen Welpen mittels ausgefülltem Wurfabnahmeschein 
zu melden.  

 
4. Alle Welpen ab dem Zuchtjahr 2008 müssen elektronisch gekennzeichnet 

sein (Chip). Der Besitz eines Lesegerätes ist für den Züchter Pflicht.  
 
 
5. Die endgültige Wurfabnahme darf frühestens nach der Vollendung der 8. 

Lebenswoche der Welpen erfolgen. 
Die Züchter sind verpflichtet, die Welpen vorher gegen Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose und Parvovirose impfen zu lassen. Die Impfausweise sind bei 
der Wurfabnahme vorzulegen. Die Wurfabnahme muss beim Züchter im 
Beisein der Mutterhündin durchgeführt werden und umfasst auch die 
Besichtigung der Aufzuchtstätte. 

 
6. Machen die Welpen einen verwurmten Eindruck oder sind sie offensichtlich 

nicht gesund oder auch zu leichtgewichtig (deutlich weniger als 7 kg), so 
kann eine endgültige Wurfabnahme von Auflagen abhängig gemacht werden. 
Ein Termin für die zweite Wurfabnahme ist zu vereinbaren. Der LG-
Zuchtwart ist hierüber umgehend zu informieren. Das Gleiche gilt, sollten die 
Welpen oder andere beim Züchter befindliche Hunde nicht artgerecht 
gehalten werden oder deren Pflegezustand nicht einwandfrei sein. Die 
Kosten trägt in jedem Fall der Züchter. 

 
7. Zuchtwarte dürfen nicht Würfe ihres eigenen Zwingers abnehmen. 
 
8. Über die Wurfabnahme ist vom abnehmenden Zuchtwart ein schriftlicher 

Bericht zu erstellen, der die Namen, Zucht- und Chipnummern und das 
Gewicht der Welpen sowie evtl. gravierende Mängel (Nabelbrüche, Zahn- 
und Kieferanomalien, Zeichnung 0. ä.) umfasst. Die Aufzuchtbedingungen 
und der Zustand der Mutterhündin, sind ebenfalls zu beschreiben. 

 
9. Der Vors. der Zuchtkommission kann nach angemessener Vorankündigung 

Wurf- oder Zwingerkontrollen durchführen oder von einem Beauftragten 
durchführen lassen. Wird die Besichtigung des Zwingers verweigert, ist bis 
zum Nachweis der ordnungsgemäßen Haltungsbedingungen davon 
auszugehen, dass diese der Zuchtordnung und dem Tierschutzgesetz nicht 
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entsprechen. Ein schriftlicher Bericht über die durchgeführte Wurf- bzw. 
Zwingerkontrolle ist beim LG-Zuchtwart und beim Vors. der Zuchtkommission 
zu hinterlegen. 

 
§17 Wurfeintragung 
 
1. Im Wurfabnahmeschein sind zuerst die Rüden und dann die Hündinnen 

aufzuführen. Alle Welpen eines Wurfes müssen verschiedene Rufnamen mit 
demselben Anfangsbuchstaben haben. Für den ersten Wurf müssen die 
Rufnamen mit „A", für den zweiten mit „B" usw. beginnen. Hat der Züchter im 
VDH unter gleichem Zwingenamen dieselbe Rasse gezüchtet, so muss der 
Wurfbuchstabe fortlaufend weitergeführt werden. Das Geschlecht muss 
eindeutig am Vornamen erkennbar sein. 

 
2. Zusammen mit dem Wurfabnahmeschein sind folgende Unterlagen über den 
 Zuchtwart bei der Zuchtbuchstelle einzureichen: 
 
 - Originalahnentafel der Mutterhündin 
 - Kopie der Ahnentafel des Deckrüden Deckschein 
 - Eintragungsgebühren gemäß gültiger Gebührenordnung des DCBS als 

 Verrechnungsscheck 
 - Bestätigung des Tierarztes 
 - vollständig ausgefülltes Welpenkäuferverzeichnis 
 
§18  Ahnentafeln 
 
1. Die Ahnentafeln sind Eigentum des DCBS. Sie werden dem jeweiligen 

Eigentümer des Hundes zu treuen Händen übergeben. Im Falle des Todes 
des Hundes ist die Ahnentafel unter Angabe des Todestages und der 
Todesursache mittels eines veterinärmedizinischen Ursachenbefundes 
unverzüglich an die Zuchtbuchstelle einzuschicken. Auf Wunsch kann die 
ungültig gemachte Ahnentafel gegen Freiumschlag an den Eigentümer des 
Hundes zurückgegeben werden. 

 
 Ausführungsverordnung zu § 18: 
 
 Bezugnehmend auf § 18 Abs. 1 müssen in der Zucht des DCBS eingesetzte 

Hunde beim  Ableben pathologisch untersucht werden. d. h. Gewebeproben 
der erkrankten Körperteile  müssen an das vom Club vorgegebene Institut 
zur Auswertung eingesandt werden. Ausgenommen sind Todesursachen, die 
zweifelsfrei durch einen Veterinär medizinisch bestätigt werden, z.B. Unfall, 
Magendrehung usw. 

 
2. Beim Verkauf eines Hundes ist dem Käufer die Ahnentafel auszuhändigen, 

beim Verkauf von Welpen an die Besitzer nachzureichen. 
 
3. In die Ahnentafel sind alle nachgewiesenen HD-Aus Wertungen der 

Vorfahren einzutragen, sowie Siegertitel und eventuelle Prüfungsergebnisse 
(SchH, FH, VB etc.). Eintragungen aus den Ahnentafeln der Ahnen können 
allerdings nur bis zur Wurfeintragung der Welpen durch die Zuchtbuchstelle 
übernommen werden; nach Wurfeintragung erworbene Titel und 
Prüfungsergebnisse der Ahnen werden auch später nicht nachgetragen. 
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4. Ahnentafeln müssen deutlich mit den Emblemen von VDH und der F.C.I. 
gekennzeichnet sein. In die Ahnentafeln von Hündinnen sind die Wurfdaten 
und Wurfstärke sowie ggf. der früheste nächste Decktermin einzutragen. Bei 
der Ausstellung von Zweitschrift-Ahnentafeln sind diese Daten zu 
übernehmen. 

 
5. Jeder Eigentumswechsel muss auf der Ahnentafel vom abgebenden 

Eigentümer mit Datumsangabe und Unterschrift vermerkt sein. 
 
6. Ahnentafeln des DCBS für Hunde von Eigentümern im Ausland, sind nur mit 

einer Auslandsanerkennung des VDH gültig. Beim Verkauf von Hunden ins 
Ausland muss vom Verkäufer beim VDH eine Auslandsanerkennung 
beantragt werden. Die Anträge müssen unter Beifügung der Original-
Ahnentafeln gestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§19 Abgabe der Welpen 
 
1 Die Abgabe der Welpen darf auf keinen Fall vor der vollendeten achten 

Lebenswoche der Welpen und vor der endgültigen Wurfabnahme durch den 
Zuchtwart erfolgen. 

 
2. Jeder Welpe muss vor der Abgabe mindestens drei Mal entwurmt und von 

einem Tierarzt gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose 
geimpft worden sein. Die Erstimpfung darf frühestens in der 7. Lebenswoche 
erfolgen. Jungtiere, die nach der 13. Lebenswoche noch beim Züchter sind, 
müssen ihre zweite Impfung gegen SHLP beim Züchter erhalten. 

 
3. Der Züchter ist verpflichtet, beim Verkauf der Welpen die Verhältnisse, in die 

die Jungtiere kommen, soweit wie möglich zu überprüfen. 
 
4. Züchter des DCBS dürfen nicht an Händler verkaufen oder weitergeben. 
 
5. Der Wurfmeldung ist das ausgefüllte Formular Welpenkäuferliste beizufügen. 
 
§20  Zwingername 
 
1. Der Zwingername hat die Bedeutung eines Zunamens des Hundes. Der 

Zwingername (national und international) wird nur dann anerkannt, wenn er 
für den Züchter durch den DCBS (national) und zusätzlich durch die F.C.I. 
(international) geschützt ist. 

 Über die geschützten Zwingenamen wird durch Auflistung im jährlich 
erscheinenden Zuchtbuch Nachweis geführt. Der zu schützende 
Zwingername muss sich von allen für die gleiche Rasse bereits geschützten 
Namen deutlich unterscheiden. 
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2. Der Zwingernamenschutz Antrag und die Zwingerabnahme müssen vor dem 
ersten Deckakt erfolgt sein. 
Der Zwingername wird schriftlich bei der Zuchtbuchstelle des DCBS 
beantragt. Dabei ist sicherzustellen, dass der beantragte Zwingername nicht 
zuvor vom Antragsteller außerhalb des F.C.I.-Bereichs verwendet wurde. Die 
Zuchtbuchstelle veranlasst vor Erteilung des Zwingernamens beim 
Antragsteller auf dessen Kosten eine Überprüfung der Verhältnisse, die für 
eine artgerechte Aufzucht vorausgesetzt werden. Der Antragsteller erhält 
nach erfolgtem Zwingerschutz eine Zwingerschutzurkunde von der 
Zuchtbuchstelle zugesandt. 

 
3. Bei Zwingergemeinschaften muss mit dem Antrag auf Zwingerschutz ein 

Zuchtverantwortlicher benannt werden. Bei Auflösung der 
Zwingergemeinschaft kann nur ein Partner den Zwingernamen weiterführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§21   Erlöschen/Schutzfrist des Zwingernamens 
 
1. Beim Tode des Züchters erlischt der für ihn geschützte Zwingername, sofern 

nicht der Erbe den Übergang des Zwingenamens auf sich beim 
Zuchtbuchführer beantragt. 

 
2. Ein durch Verzicht, Ableben des Züchters oder anderweitiges Erlöschen frei 

gewordener Zwingename darf vor Ablauf von 10 Jahren nicht wieder 
vergeben werden. 

 
3.     Bei Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erlischt der Zwingerschutz des 

DCBS. Bei Wiedereintritt des Zwingerbesitzers muß der Zwingename neu 
geschützt werden. 

 
§22   Aufnahme in das Register 
 
1.   In das Register des DCBS-Zuchtbuches können Berner Sennenhunde 

aufgenommen werden, deren Abstammung nur teilweise nachweisbar ist 
oder die von Züchtern in nicht vom VDH und der F. C. 1. anerkannten 
Vereinen gezüchtet wurden, deren äußeres Erscheinungsbild aber dem 
Rassestandard der F. C. 1. überzeugend entspricht. Die Überprüfung des 
Erscheinungsbildes erfolgt auf Körveranstaltungen durch die Körmeister. 

 
§23   Zuchtverwendung 
 
1. Hunde, die in das Register des VDH oder DCBS eingetragen sind, dürfen zur 

Körung vorgestellt werden, sie können jedoch als Körurteil nur „bedingt 
angekört" erhalten, sofern sie den weiteren Anforderungen entsprechen. 

 
2. Für die Nachkommen von Register-Hunden gelten analoge Bestimmungen. 
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Erst nach drei vollständig nachgewiesenen Generationen erhalten die 
Nachkommen reguläre Ahnentafeln. 

 
§24   Ausstellungen 
 
 Die ins Register eingetragenen Berner Sennenhunde dürfen auf 

Internationalen- und Spezialzuchtschauen ausgestellt werden. 
 
§25  Zuchtbuch 
 
 Beim ersten Wurf eines jeden Jahres ist der Züchter verpflichtet, ein 

Zuchtbuch des lfd. Jahrganges abzunehmen. Die Kosten werden mit der 
Eintragungsgebühr erhoben, der Versand erfolgt kostenfrei sofort nach 
Erstellung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§26   Ahndung von Zuchtverstößen 
 
1.  Der Vorstand, der Vorsitzende der Zuchtkommission und die Zuchtwarte 

sind für die Einhaltung dieser Zuchtbestimmungen verantwortlich. Bei 
Verstößen gegen die Zuchtordnung können, anhängig von der Schwere und 
der Wiederholung des Verstoßes, folgende Strafen zur Anwendung kommen: 

 - fünffache Eintragungsgebühr und Ahnentafelgebühr  
 - zeitlich befristete Zucht- und Zuchtbuchsperre, bei der die Hunde des 

 Bestraften während der auferlegten Sperre weder durch Kauf noch durch 
 Zuchtmiete zur Zucht verwendet werden dürfen; 

          -  unbefristete oder zeitlich befristete Zwingersperre 
 - Vereinsausschluss nach § 19 der DCBS-Satzung. 
 
2.        Art Umfang und ggf. Dauer der Strafe werden vom Vorstand verhängt. 
 
§27  Schlussbestimmungen 
 
 Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit der 

gesamten Ordnung nach sich. 
 
§28 Ergänzung 
 
1. Das Zuchtreglement des VDH und der F.C.I. sind dieser Zuchtordnung 

übergeordnet. 
 
2. Ebenso unterliegt diese Zuchtordnung der HD-Regelung des VDH in der 

jeweils gültigen Fassung. 
 
3. Die Kör- und Zuchtwartordnung des DCBS sind Bestandteil dieser 

Zuchtordnung. 
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4. Die VDH-Verordnung „Mindestanforderungen an die Haltung von Hunden in 

Zwingern" gilt als Ausführungsverordnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführungsverordnung zur  
DCBS-Zuchtordnung 

 
 

Mindestanforderung an die Haltung von Hunden im Zwinger 
 
 
§ 2 des Tierschutzgesetzes vom 22.8.1986 (BGB.I.S. 1309) verlangt, dass: 
 
1. jeder, der ein Tier hält oder zu betreuen hat, dieses Tier seiner Art und 

seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen 
und verhaltensgerecht unterzubringen hat; und 

 
3. dass er die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so 

einschränken darf, dass ihm Schmerzen, vermeidbare Leiden oder Schäden 
zugefügt werden. 

 
Diese Selbstverständlichkeiten sind im folgenden konkretisiert in Form von 
Mindestanforderungen, die an Züchter und an die Haltung und Unterbringung ihrer 
Zuchthunde und Welpen gestellt werden. 
 
Kontrollorgane sind die Zuchtwarte des jeweiligen Rassehundevereins, die sowohl 
bei der Zulassung eines Zwingers als auch bei den weiteren Überprüfungen die 
Gegebenheiten zu kontrollieren haben und Beanstandungen an den Klub- 
(Haupt)zuchtwart oder Zuchtleiter weiterleiten müssen. 
 
Begriffsbestimmungen: 
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Welpen:   Hunde bis zur 16. Lebenswoche 
Zuchthunde:     - Hunde im zuchtfähigen Alter (siehe VDH-Zuchtordnung) 
  - Junghunde, die noch nicht das zuchtfähige Alter erreicht haben 
  - Hunde, die das zuchtfähige Alter bereits überschritten haben 
Züchter:   Eigentümer oder Besitzer (z.B. Zuchtmieter) zuchtfähiger Hunde, 

der im zuständigen Rassehundeverein einen eingetragenen 
Zwinger besitzt und mit den in seinem Besitz befindlichen Hunden 
züchtet. 

Zwinger:   Im folgenden unter Punkt C. aufgeführte Haltungsformen von 
Zuchthunden; Die Erlaubnis zum Führen eines Zwingers erteilt der 
zuständige Rassehundezuchtverein gem. den Richtlinien des VDH 
unter Vergabe eines geschützten Zwingernamens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Ernährung 
 
„Angemessene Ernährung" bedeutet, dass sich jeder Züchter über den besonderen 
Nährstoffbedarf seiner Hunde informieren und der Leistung angepasste Nahrung 
verabreichen muss. 
 
Kenntnisse darüber hat sich jeder Züchter aus entsprechender Fachliteratur 
anzueignen. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass sowohl bei der Futterzubereitung, wie 
auch bei der Aufbewahrung des Futters auf großmögliche Hygiene zu achten ist. 
 
 
B. Pflege 
 
Hier muss es deutlicher heißen „rassespezifische" Pflege, denn jede Rasse stellt 
andere Anforderungen, was die Pflege des Haarkleides und die Aufrechterhaltung 
des rassetypischen Aussehens anbetrifft. Zur Pflege gehört aber in jedem Fall bei 
jeder Rasse die regelmäßige Kontrolle 
 
a. des Gebisses auf Zahnsteinbildung 
b. der Haut und des Kotes auf Ungezieferbefall (Endo- und Ektoparasiten), der 

Krallenlänge und der Sauberkeit der Ohren und Augen. 
 Entsprechende Hinweise sind aus der Fachliteratur zu entnehmen. 
 
Bei Kontrollen eines Zwingers muß vom zuständigen Zuchtwart in jedem Fall 
geprüft werden, ob je nach Anzahl der gehaltenen Hunde der Besitzer die 
erforderliche Zeit zur Versorgung und Pflege seiner Hunde besitzt und ob es ihm 
möglich ist, den gestellten Forderungen nachzukommen. 
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Ist dies nicht der Fall, können ihm vom Hauptzuchtwart Auflagen erteilt werden. 
 
 
C. Verhaltensgerechte Unterbringung und Möglichkeiten zur 

artgerechten Bewegung 
 
Es sind folgende Haltungsformen, auch in Kombination untereinander möglich: 
 

I. Haltung im Hundehaus, in ausgebauten Scheunen, Stallungen oder 
 Garagen 
II. Haltung in offenen oder teilweise offenen Zwingern 
III. Haltung im Haus bzw. in der Wohnung 

 
I. Die Haltung von Zuchthunden und die Aufzucht von Welpen ausschließlich in 

einem Hundehaus, ausgebauter Scheune, Stall oder Garage kann nur unter 
folgenden Bedingungen zugelassen werden: 

 
 
 
 
 
 
 
1.  Das Hundehaus muss wie folgt beschaffen sein: 
 
 a. Die Wände und der Boden müssen mit einem wärmedämmenden, leicht 

 zu reinigenden Belag versehen sein. Das Dach muss feuchtigkeits-
 undurchlässig und alle Räume absolut zugfrei sein. 

 b. Die Abtrennung von Einzelboxen muss so beschaffen sein, dass sich die 
 Hunde daran nicht verletzten können und ihnen Sichtmöglichkeit nach 
 vorne geboten wird. Im übrigen müssen die Abtrennungen so hoch sein, 
 dass sie von den Hunden nicht überwunden werden können. 

 c. Jedem Hund müssen mindestens 8 m2 (Hund mittlerer Größe = 25-30 kg 
 braucht mind. 6 m2) zur Verfügung stehen. Für jeden weiteren, in der 
 gleichen Bucht gehaltenen Hund werden 3 m2 (mind. 2 m2) mehr 
 gefordert. 

 d. Jede Bucht sollte direkten Zugang zu einem Auslauf haben, der, selbst 
 wenn nur ein Hund gehalten wird mind. 20 m2 sein muss. 

 e. Das Hundehaus oder die Garage etc. sollte beheizbar sein, wobei eine 
 Temperatur von 18°-20° C° zu erreichen sein muss. In umgebauten 
 Ställen oder Scheunen sollte in jeder Box eine Einzel-Heizquelle 
 angebracht sein. Ist dies nicht möglich siehe Punkt 1.1.f. Satz 2. 

 f. Jedem Hund muss eine wärmegedämmte Lichtfläche zur Verfügung 
 gestellt werden. In großen Räumen, die nicht geheizt oder in denen 
 keine Einzel-Wärmequellen angebracht werden können, muss für jeden 
 Hund eine doppelwandige, wärmegedämmte, der Größe des Hundes 
 entsprechende Schlafkiste mit Abstand zum Raumboden aufgestellt 
 werden. Die Wärmedämmung ist so auszulegen, dass auch bei 
 niedrigen Temperaturen kein Kondensat in der Behausung der Hunde 
 auftritt. 

 g. Für tragende, werfende oder/und säugende Hündinnen und deren 
 Würfe ist ein eigener Raum zu schaffen. 
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 Die Unterbringung muss folgenden Anforderungen genügen: 
 - Der Raum darf incl. dem der Hündin zur Verfügung stehenden Platz 

 bei einer durchschnittlichen Welpenzahl von 6 Hunden nicht kleiner 
 sein als 8 m2.  

  - Es muss eine Wurfkiste vorhanden sein, die den Erfordernissen einer 
 problemlosen Welpenaufzucht gerechnet wird. 

  - An die Wurfkiste muss ein, bezogen auf seine Ausdehnung, der 
 Wurf große und Rasse entsprechender Auslauf angeschlossen 
 sein, der mit  einem leicht zu reinigendem, desinfizierbarem 
 Bodenbelag versehen ist. 

  - Der Hündin muss genügend Platz und eine Liegefläche zur Verfügung 
 stehen, die von ihr leicht, von den Welpen jedoch nicht erreicht werden 
 kann. Als Liegefläche kann z.B. das Dach der Wurfkiste dienen. 

  - Der Wurf- und Aufzuchtraum muss auf ca. 18°-20° C° temperierbar 
 sein; evtl. ist eine zusätzliche Heizquelle in Form einer Rotlichtlampe 
 über der Wurfkiste bzw. Heizplatte unter der Wurfkiste erforderlich. 

  - Der Raum muss jederzeit sauber, trocken und ungezieferfrei  gehalten 
 werden. Die Fensterfläche muss mind. 1/6 der  Bodenfläche betragen. 

  - Auch dieser Raum sollte möglichst direkten Zugang zu einem 
 Freiauslauf haben, der wie unter 1.3. beschrieben, beschaffen sein 
 sollte. 

 
 
 h.  Die Räumlichkeiten, in denen die Hunde untergebracht sind, müssen 

 des weiteren gut zu belüften sein,  
 i.  In allen wie vorne beschrieben Anlagen muss fließendes Wasser 

 vorhanden sein. 
 
2. Das Innere des Hundehauses etc. muss stets sauber, trocken und 

ungezieferfrei gehalten werden. 
 
3. Die Umzäunung des Auslaufes muss so beschaffen sein, dass sich die 

Hunde daran nicht verletzen können und sie nicht von ihnen überwunden 
werden kann. 

 
 In jedem Auslauf muss ein über dem Boden erhöhter Liegeplatz von einer der 

Anzahl der Hunde angemessenen Größe vorhanden sein. Den Hunden muß 
außerdem die Möglichkeit geboten werden, sich bei schlechtem Wetter auch 
außerhalb des Hundehauses etc. an einem trockenen, windgeschützten Ort 
aufzuhalten. Teile der Auslauffläche müssen besonnt sein und ein Teil muß 
mit einem Sonne- bzw. Regenschutz versehen sein. In diesem Bereich sollte 
sich auch der Liegeplatz befinden. 

 
 Ein Bereich der Auslauffläche sollte Naturboden aufweisen; für den anderen 

Teil sind Platten-, Klinker- oder Betonböden mit guter Oberflächen-
entwässerung möglich. Zu empfehlen ist als ideale Oberfläche eine dicke 
Schicht Mittel- und Feinkies. 

 
4. Da ständiger Kontakt mit den Hunden und regelmäßige Kontrolle der 

Zwingeranlage, nicht nur während der Aufzucht eines Wurfes erforderlich ist, 
kann es nicht genehmigt werden, wenn entsprechende Anlagen weit vom 
Wohnhaus des Züchters entfernt sind und er den Zwinger nur 1- oder 2x 
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täglich aufsucht. 
 
5. Jedem Hund muss täglich mind. 2 Stunden die Möglichkeit zu freiem Auslauf 

geboten werden. Das Bewegungsbedürfnis der Hunde kann während eines 
Spaziergags oder in großen Freiausläufen befriedigt werden, wobei sich in 
letzterem Fall der Züchter zusätzlich mit seinen Hunden beschäftigen sollte, 
Die Freiausläufe dürfen nicht blickdicht von der Außenwelt abgeschottet 
sein. 

 
6. Allen erwachsenen Hunden, sowie den Welpen, muss mind. täglich 3 

Stunden menschliche Gesellschaft, Kontakt, Ansprache und Zuwendung 
geboten werden, wobei hier rassespezifische Bedürfnisse beachtet werden 
müssen. 

 Diese Zuwendung muss vom Züchter, oder mit ihm in enger Verbindung 
stehende Bezugspersonen ausgehen. Welpen ab der 6. Lebenswoche 
benötigen außerdem ausreichenden Kontakt mit zwingerfremden Personen. 

 Körperlichen Kontakt, auch in Form von Bürsten, sind unerlässlich und 
dürfen sich nicht auf flüchtiges Streicheln beschränken. 

 
7. Die Forderung des § 2.2. TierSchG hat zur Folge, dass eine ständige 

Haltung von Hunden in kleinen Käfigen (auch Transportboxen) verboten sein 
muss, da hier der Hund jede Möglichkeit zur artgemäßen Bewegung 
genommen wird. 

 Ein „Stapeln" von Hunden in Boxen ist daher nicht statthaft. 
  
II. Die Haltung von Zuchthunden und die Aufzucht von Welpen ausschließlich in 

offenen oder teilweise offenen Zwingern kann nur unter folgenden 
Bedingungen zugelassen werden: 

 
1. Jedem Hund muss mind. 9 m2 Zwingerfläche zur Verfügung stehen (für 

einen Hund mittlerer Größe = 25-30 kg mind. 6 m2). Für jeden weitern im 
gleichen Zwinger gehaltenen Hund sind 2 m2 hinzuzurechnen (für o.a. Hund 
2 m2). 

 Der zusätzliche Auslauf muss eine Grundfläche von mind. 30 m2 haben und 
den Bedingungen des Punktes 1.3. entsprechen. 

 
2. Innerhalb des Zwingers oder unmittelbar mit ihm verbunden, muss jedem 

Hund ein Schutzraum (Hundehütte) zur Verfügung stehen, der den folgenden 
Anforderungen genügen muss: 

  
 a. Der Schutzraum muss allseitig aus wärmedämmenden (z.B. allseitig

 doppelwandigem Holz mit einer Zwischenschicht Styropor), gesundheits- 
 unschädlichem Material gefertigt sein. Das Material muss so verarbeitet 
 sein, dass sich der Hund daran nicht verletzen kann. Der Schutzraum 
 muss gegen Witterungseinflüsse Schutz bieten, insbesondere darf 
 Feuchtigkeit nicht eindringen, (siehe 1.1.f.) 

 b. Der Schutzraum muss so bemessen sein, dass der Hund sich darin 
 verhaltensgerecht bewegen und den Raum durch seine Körperwärme 
 warmhalten kann. Das Innere des Schutzraumes muss jederzeit sauber, 
 trocken und ungezieferfrei gehalten werden. Als Einstreu empfiehlt sich 
 Stroh, das in regelmäßigen Abständen erneuert werden muss. 

 c. Die Öffnung des Schutzraumes muss der Größe des Hundes 
 entsprechen; sie darf nur so groß sein, dass der Hund ungehindert 
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 hindurch gelangen kann. Die Öffnung muss der Wetterseite abgewandt, 
 gegen Wind und Niederschlag abgeschirmt sein und es muss 
 zusätzliche ein Windfang in der Hütte eingebaut sein. 

 d. Der Boden des Zwingers muss so beschaffen sein oder so angelegt sein, 
 dass Flüssigkeit umweltunschädlich versickern oder abfließen kann. Er 
 muss regelmäßig von Kot gereinigt werden. 

 e. Dem Hund muss außerhalb seines Schutzraumes eine Liegefläche zur  
 Verfügung stehen, auf die der Hund sich bei starker Sonneneinstrahlung 
 und hohen Außentemperaturen in den Schatten legen kann. 

 
3. Die Umzäunung des Zwingers und der Auslauf sollten wie unter 1.3. 

beschrieben, beschaffen sein. 
 
4. Die Aufzucht von Welpen in solchen Anlagen kann nur gestattet werden, 

wenn für die Mutterhündin und deren Wurf für die ersten 6 Wochen ein 
Raum wie unter I.1.g. beschrieben zur Verfügung steht. 

 
5. Auch bei dieser Haltungsform gelten die Punkte 1.5. + 6. uneingeschränkt 

(Auslauf und menschliche Zuwendung) und müssen strikt eingehalten 
werden. 

 
6. Die ausschließliche Haltung in offenen Zwingern kann für alte Hunde und 

solche, die keine doppelte Behaarung haben oder kurzhaarig sind, nicht 
zugelassen werden. 

 
III.  Werden die Hunde nicht im gesamten Wohnbereich gehalten, sondern sind 

sie in speziellen Hunderäumen untergebracht (z.B. im Souterrain oder 
Keller), so müssen diese Räume folgende Bedingungen entsprechen: 

 
1. a. Die Wände und der Boden müssen mit einem wärmedämmenden, leicht zu 

 reinigenden Belage versehen sein. 
  b. Die Abtrennung von Einzelboxen muss so beschaffen sein, dass sich 

 die Hunde daran nicht verletzen können und ihnen Sichtmöglichkeit 
 nach vorne geboten wird. 

   Im Übrigen müssen die Abtrennungen so hoch sein, dass sie von den 
 Hunden nicht überwunden werden können. 

  c. Jedem Hund müssen mind. 8 m2 (Hund mittlerer Größe = 25-30 kg 
 braucht mind. 6 m2) zur Verfügung stehen. Für jeden weiteren in der 
 gleichen Bucht gehaltenen Hund werden 2 m2 (mind. 2 m2) mehr 
 gefordert. 

 d. Die Räume sollten beheizbar sein, wobei eine Temperatur von 18°-20°  C 
 zu erreichen sein muss. Die Anbringung von Extra-Heizquellen in 
 jeder Box ist eine andere mögliche Lösung. 

 e. Jedem Hund muss eine wärmegedämmten Liegefläche zur Verfügung 
 gestellt werden. In großen Räumen, die nicht geheizt oder in denen 
 keine Einzel-Wärmequelle angebracht werden können, muss für jeden 
 Hund eine doppelwandige, wärmegedämmte, der Größe des Hundes 
 entsprechende Schlafkiste mit Abstand zum Raumboden aufgestellt 
 werden. 

 f. Die Räumlichkeiten, in denen die Hunde untergebracht sind müssen 
 ausreichend vom Tageslicht erhellt sein. Die Fläche der Öffnung für 
 das Tageslicht muss mind. 1/6 der Bodenfläche betragen. Die Räume 
 müssen des weiteren gut zu belüften sein. 
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2.  Für tragenden, werfende oder/und säugende Hündinnen und deren Würfe  ist 

in jedem Fall ein eigener Raum zu schaffen, der den Anforderungen des 
 Punktes I.1.g. entsprechen muss. Ist kein direkter Zugang zu einem 
 Freiauslauf vorhanden, so muss der Züchter der Hündin die Möglichkeit 
 zu ausreichendem freiem Auslauf bieten. 

 
3. Sämtliche Räume, in denen Hunde untergebracht sind, müssen stets sauber, 

trocken und ungezieferfrei gehalten werden. 
 
4. Die Punkte 1.1.5. -1.1.7. {Auslauf, Zuwendung, Haltung in Käfigen) gelten 

uneingeschränkt auch für die Haltung von Hunden im Haus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körordnung 
 
1. Allgemeines 
 
 Durch die Körordnung des Deutschen Club für Berner Sennenhunde e. V. 

(DCBS) sollen die zuchtfähigen Berner Sennenhund Rüden und Hündinnen 
selektiert werden, die für die form- und wesensmäßige Verbesserung der 
Rasse erscheinen. Die Häufung der erwünschten Merkmale und 
Verringerung bzw. Eliminierung unerwünschter Merkmale ist dabei das Ziel. 
Für die Zucht zugelassen sind nur angekörte Hunde. Zur Körung sind nur 
Hunde zugelassen, die sich im Besitz und Eigentum von Mitgliedern des 
DCBS befinden und die eine vom VDH anerkannte Ahnentafel besitzen. 
Importhunde werden in das Zuchtbuch des DCBS übernommen und erhalten 
eine Zuchtbuchnummer des DCBS. Kann für einen Berner Sennenhund eine 
Körung nachgewiesen werden, die von einem vom VDH anerkannten Verein 
mit dem Ziel  der Zucht der gleichen Rasse bestätigt ist, so gilt dieser Hund 
mit Datum der Mitgliedschaft des Besitzers als  angekört. 

 
2. Voraussetzungen 
 
 Zur Körung können nur Hunde gemeldet werden, die auf Zuchtschauen von 

Spezial-Zuchtrichtern für Berner Sennenhunde mindestens zweimal die 
Formwertnote „sehr gut" erhalten haben, einmal davon in der „Offenen 
Klasse oder Zwischenklasse“. Die Formwertnoten müssen bei einer DCBS-
Spezial-Zuchtschau oder bei einer DCBS-Sonderschau im Rahmen einer 
CACIB-Schau oder einer VDH-CAC-Schau erworben sein. Das Mindestalter 
beträgt 18 Monate mit maximal 4-wöchiger Karenzzeit. Für die vorgestellten 
Hunde muss ein HD-Gutachten der DCBS-Auswertungsstelle vorliegen. Das 
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Ergebnis darf nicht schlechter als HD-Leicht sein. Bei Rüden darf das HD-
Ergebnis nicht schlechter als Verdacht sein. 

 Ebenfalls muss ein ED sowie ein OCD-Gutachten der DCBS-
Auswertungsstelle vorliegen. 

  ED 2 und OCD schließt eine Körteilnahme aus. 
  Allen Hunden wird bei der Ankörung eine Speichelprobe zur Erstellung von 

DNA-Daten entnommen. 
 
3. Anmeldung zur Körung 
 
 Folgende Unterlagen sind für die formlose Anmeldung zur Körung beim 

Landesgruppenzuchtwart bzw. bei dem vom Hauptvorstand Beauftragten, 
der auch die Ausrichtung durchführt, erforderlich: 

 
 - Kopie der Ahnentafel; 
 - Kopie des Gutachtens über die HD-, ED- und OCD-Schulter-

 Auswertung; 
 - Verrechnungsscheck in Höhe der festgelegten Körgebühr; 
 - Verpflichtungserklärung; 
 - Nachweise über den Besuch einer Züchterschulung beim DCBS oder 

 VDH sowie einer DCBS-Landesgruppenschau innerhalb der letzten 2 
 Jahre. 

 
 
  Die Original Ahnentafel und das Original des HD-, ED- und OCD-Gutachtens 

sind zur Ankörung mitzubringen.  
 
 Die Anmeldung zur Körung muss 8 Tage vor dem Körtermin beim 

verantwortlichen Veranstalter eingegangen sein. Bei Vollständigkeit der 
Unterlagen wird eine Bestätigung versandt, ohne die eine Körung nicht 
möglich ist. 

 
4. Körungen 
 
 Pro Kalenderjahr sollen wenigstens vier Körungen veranstaltet werden. Die 

Festlegung der Orte und Termine obliegt der Erweiterten Vorstandschaft. 
Die Landesgruppe, auf deren Gebiet die Körung stattfindet, trägt die 
organisatorische Verantwortung. Die Einzelheiten sind vorher mit dem 
Vorsitzenden der Zuchtkommission abzusprechen. Die veranstaltende 
Landesgruppe hat ein geeignetes Freigelände mit Wetterschutz für die 
Körmeister und Schreibkraft bereitzustellen. Die Schreibkraft und eine 
Gruppe von wenigstens sechs Personen sind ebenfalls von der 
Landesgruppe zu stellen. Für die Körung ist jeweils ein Wochenende 
einzuplanen, wobei pro Tag bis etwa 30 Hunde vorgestellt und bewertet 
werden können. Die Körung beginnt mit dem Vermessen der Hunde und dem 
Vorzeigen des Gebisses durch den Besitzer sowie bei Rüden mit der 
Hodenkontrolle. Die Verweigerung dieser Prozedur durch den Hund kann 
bereits zum Abbruch der Körung führen. Auch in diesem Fall wird die 
Körgebühr nicht erstattet. Es folgt die Beurteilung des äußeren 
Erscheinungsbildes und die Überprüfung der wesensmäßigen, nervlichen 
Belastbarkeit. 

 Das Füttern der Hunde während des Körvorgangs ist  nicht gestattet. Der 
Sonderleiter ist für die Durchführung verantwortlich. 
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5. Dauer der Ankörung 
 
 Die Ankörung ist im Normalfall auf Lebenszeit. Auch eine Ankörung für eine 

bestimmte Wurfzahl ist möglich. Bei Register-Hunden wird „bedingt 
angekört“ auf die Dauer von 2 Jahren mit Verlängerungsmöglichkeit.  Auf 
Lebenszeit angekörte Hunde werden automatisch abgekört, falls sich 
während der Dauer der Zuchtberechtigung Fehler herausstellen, die laut 
DCBS- und VDH-Zuchtordnung, laut Standard oder laut gesicherter 
Erkenntnis des Wissenschaftlichen Beirats des VDH zuchtausschließend 
sind. Der Vors. der Zuchtkommission ist ggf. zur Veranlassung einer 
Untersuchung bei einer veterinärmedizinischen Abteilung einer Uniklinik 
berechtigt. Die Weiterzucht trotz Vorliegen solcher Fehler würde einen 
schweren Verstoß gegen die Zuchtordnung mit entsprechender Ahndung 
darstellen. Auch bei nachgewiesener, überdurchschnittlicher Vererbung von 
zuchtausschließenden Fehlern kann der Zuchthund von der Zucht-
kommission für die weitere Zucht gesperrt werden. 

          Die Dauer der Ankörung endet mit der Mitgliedschaft des Besitzers im 
DCBS. Begründung: Eine Zuchtüberwachung ist nicht mehr möglich, ebenso 
könnten mögliche Zuchtverstöße nicht geahndet werden. Die Maßnahme gilt 
für Rüden und Hündinnen. 

 
5 A. Besteht während der Ankörung der Verdacht eines Mangels oder einer 

gesundheitlichen nicht einzuordnenden Erscheinung, kann eine 
Untersuchung an einer veterinärmedizinischen  Universitätsklinik in einem 
vorgegebenen Zeitraum gefordert werden. Bei Bestätigung des Verdachts 
der Körkommission wird die Ahnentafel mit einem entsprechenden Vermerk 
versehen. Ist der Verdacht unbegründet, wird die Zuchtzulassung erteilt. 

 
6. Körkommission 
 
 Die Körkommission des DCBS besteht aus drei Körmeistern, d.h. dem Vors. 

der Zuchtkommission als Sprecher der Körkommission bzw. bei dessen 
Verhinderung dessen Stellvertreter, dem Vors. der Zuchtrichterkommission 
(in die VDH-Richterliste eingetragener Zuchtrichter) bzw. bei dessen 
Verhinderung dessen Stellvertreter (in die VDH-Richterliste eingetragener 
Zuchtrichter) und einem LG-Zuchtwart. 

  Bis die Bildung der Zuchtrichterkommission möglich ist, ist als Körmeister ein 
VDH-Spezial-Zuchtrichter " für Berner Sennenhunde einzusetzen. 

 Es kommt im Wechsel immer ein LG-Zuchtwart zum Einsatz, der nicht der 
ausrichtenden Landesgruppe als LG-Zuchtwart angehört. Bei Verhinderung 
des Vors. der Zuchtkommission bestimmt dieser einen Stellvertreter für die 
Sprecherfunktion. Spezialzuchtrichtern und LG-Zuchtwarten, die bei der 
betreffenden Körung keine Körmeister sind, ist die passive Teilnahme an der 
Körung nach Absprache mit dem Vors. der Zuchtkommission gerne gestattet. 
Zuchtrichter-Anwärter müssen wenigstens an drei Körungen an der Seite der 
Körmeister teilnehmen. 

   
 Können die vorgenannten Bedingungen aus wichtigem nachgewiesenem 

Grund (z. B. Krankheit, Amtsniederlegung, unverschiebbare Termine u. ä. 
eines Körmeisters nicht erfüllt werden, kann sich die Körkommission wie folgt 
zusammensetzen: 
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 - ein in die VDH-Richterliste eingetragener Zuchtrichter für Berner 
 Sennenhunde; 

 - ein Landesgruppenzuchtwart; 
 - ein züchterisch erfahrenes Mitglied der Zuchtkommission. 
 
7. Verfahren und Einspruch 
 
 Die Körunterlagen werden vom Veranstalter unverzüglich an das 

Zuchtbuchamt weitergeleitet. Das Zuchtbuchamt schickt die bearbeiteten 
und für den Hundebesitzer bestimmten Unterlagen diesem zu. Das Ergebnis 
der Vorführung zur Körung wird im positiven wie im negativen Fall in die 
Ahnentafel eingetragen. Bei Nichtbestehen der Körung hat der Besitzer die 
Möglichkeit zur zweimaligen Wiederholung. Besteht der Hund die 
Wiederholungskörungen wiederum nicht, so gilt der Hund als 
„zuchtuntauglich'1. Für die Zeit der Bearbeitung der Körunterlagen erhält der 
Hundebesitzer eine Körbescheinigung, die zur vorläufigen Zuchtverwendung 
berechtigt. 

 Das Zuchtbuchamt, der Vors. der Zuchtkommission und die Geschäftsstelle 
erhalten vom Veranstalter jeweils in Kopie eine Auflistung aller gemeldeten 
Hunde mit folgenden Angaben: 

 Name des Hundes, ZB-Nummer, Chipnummer, Wurftag, HD-Befund, 
Ergebnis der Körung, Name der Elterntiere mit ZB-Nummer und HD-Befund 
sowie Name und Adresse des Besitzers. 

 Amtierende Körmeister dürfen eigene Hunde nicht zur Körung vorführen 
oder vorführen lassen. Sie müssen sich am Tag der Vorführung ihrer Hunde 
als Körmeister vertreten lassen. Der Bescheid der Körmeister ist endgültig. 
Einspruch kann lediglich bei Formfehlern über die Zuchtkommission des 
DCBS erhoben werden, die dann endgültig entscheidet. 

Ergänzung der VDH-Zuchtschau-Ordnung 
 
 
 
§ 1     Allgemeines 
 
 Das Ausstellungsreglement der F.C.l. und die Zuchtschau-Ordnung des 

VDH in der jeweils gültigen Fassung sind verbindliche Grundlage für die 
Zuchtschau-Ordnung des Deutschen Club für Berner Sennenhunde e.V. 
{DCBS) und gelten unmittelbar. Der DCBS ergänzt die Zuchtschau-Ordnung 
des VDH durch folgende Bestimmungen: 

 
§ 2     Sonderschauen 
 
 Der DCBS gliedert nach Bedarf den Deutschen Bundessieger-, 

Europasieger-, Internationalen und Allgemeinen Rassehunde-Zuchtschauen 
eine Sonderschau an, soweit er vom VDH dazu die Möglichkeit erhält. 

 
§ 3  Spezialzuchtschauen 
 
 Der DCBS veranstaltet Spezialzuchtschauen auf dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland, für die jeweils beim VDH Genehmigung und 
Terminschutz beantragt werden. 

 Spezialzuchtschauen können auch im Rahmen von Gemeinschafts-
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zuchtschauen mit anderen Rassehundvereinen stattfinden. Bei solchen 
Gemeinschaftszuchtschauen gelten in jedem Fall die Bestimmungen der 
VDH-Zuchtschau-Ordnung.  

 Das Füttern der Hunde beim Verweilen im Ausstellungsring ist nicht 
gestattet. Der Sonderleiter ist für die Durchführung verantwortlich 

 
§ 4     Anwartschaften auf Titel 
 
 Auf Sonderschauen und Spezialzuchtschauen des DCBS muss die 

Anwartschaft „Deutscher Champion DCBS" (CAC) zwischen der Offenen- 
oder Zwischenklasse und der Siegerklasse in Wettbewerb gestellt werden. 

 Auf Sonderschauen und auf vom VDH geschützten Spezialzuchtschauen 
muss die Anwartschaft „Deutscher Champion VDH" (CAC VDH) in der 
Offenen oder Zwischenklasse und in der Siegerklasse in Wettbewerb 
gestellt werden. 

 Deutscher Champion DCBS: 
 Das DCBS-CAC auf DCBS-Clubschauen zählt doppelt. 
 Das DCBS-CAC-Reserve auf DCBS-Clubschauen zählt wie ein DCBS-CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5    Vergabebedingungen für den Titel „Deutscher Champion DCBS" (CAC) 

bzw. für den Titel „Deutscher Champion VDH" (CAC VDH) 
 
 Das CAC bzw. das CAC VDH kann nur an einen mit V1 bewerteten 

Berner Sennenhund vergeben werden. 
 Das CAC des DCBS wird zwischen der Offenen- oder Zwischenklasse und 

der Siegerklasse in Wettbewerb gestellt und zwar jeweils für Rüden und 
Hündinnen. Das CAC VDH des VDH wird jeweils in der Offenen- oder 
Zwischenklasse und in der Siegerklasse in Wettbewerb gestellt und zwar 
für Rüden und Hündinnen. 

 Die Reserve-Anwartschaft für den Titel „Deutscher Champion DCBS" 
kann nur an den zweitbesten Rüden und die zweitbeste Hündin der 
Rasse vergeben werden, wenn sie mindestens mit V2 bewertet sind. 

 Die Reserve-Anwartschaft für den Titel „Deutscher Champion VDH" kann 
nur an den mit mindestens V2 bewerteten Hund in der Offenen und in der 
Siegerklasse vergeben werden. 

 Der CAC-Res.-Hund bzw. CAC VDH-Res.-Hund kann aufrücken, wenn 
überprüft wurde, dass der in Vorschlag gebrachte CAC-Hund bzw. CAC 
VDH-Hund an diesem Ausstellungstag bereits den Titel „Deutscher 
Champion DCBS" bzw. „Deutscher Champion VDH" zuerkannt 
bekommen hatte, oder der CAC-Hund bzw. der CAC VDH-Hund sonstige 
Bedingungen für die Anwartschaft nicht erfüllt hatte. 

 
 Ein mit V2 bewerteter Hund kann nur aufrücken, wenn der Titel des mit 

V1 bewerteten Hundes schon bestätigt wurde. Eine Aberkennung der 
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Bewertung des V1-Hundes berechtigt nicht zum Aufrücken des mit V2 
bewerteten Hundes im Rang. Grundsätzlich ist ein Reserveanwartschafts-
Schein auszufüllen, der auf die Anwartschaft angerechnet werden kann, 
wenn der zu diesem Zeitpunkt bereits mit V1 bewertete Hund Inhaber dieses 
Titels war. 

 Die Vergabe von Anwartschaften liegt grundsätzlich im Ermessen des 
Richters; ein Anspruch darauf besteht nicht. 

 
§ 6  Bedingungen zur Verleihung des Titel „Deutscher Champion DCBS" 
 
 Es müssen 4 CAC, 2 davon auf einer CACIB- oder Allgemeinen 

Rassehundeschau innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, unter 
mindestens 3 verschiedenen Richtern mit einem zeitlichen Abstand von 
mindestens 1 Jahr und 1 Tag zwischen dem ersten und dem letzten CAC 
erworben worden sein. 

 Der DCBS erkennt vergleichbare Anwartschaften (CAC) an, die auf 
Sonderschauen des VDH gemäß § 2 oder auf Spezialzuchtschauen 
anderer, diese Rasse im VDH betreuenden Rassehunde-Zuchtvereine 
erworben wurden, und bezieht sie in seine Titelvergabe mit ein, sofern die 
Anwartschaft durch einen Spezialzuchtrichter für Berner/Schweizer 
Sennenhunde vergeben wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 7    DCBS-Jugend-Champion 
 
 Kann in der Jugendklasse mit drei 1. Plätzen, bewertet mit der möglichsten 

Höchstnote, auf DCBS-Landesgruppenschauen, VDH-CAC-Schauen sowie 
CACIB-Schauen mit jeweiliger Angliederung einer DCBS-Sonderschau 
erreicht werden. Eine Einschränkung beim Richter gibt es nicht. 

 Die Vergabe des Titels DCBS-Jugend-Champion erfolgt für Anwartschaften 
ab dem 01.01.2009. 

 
§ 8 DCBS-Veteranen-Champion 
 
 Kann auf DCBS-Landesgruppenschauen für das Erreichen von drei 1. 

Plätzen oder zwei 1. Plätzen und zwei 2. Plätzen erworben werden. Eine 
Einschränkung beim Richter gibt es nicht. Zurückliegende Bewertungen 
werden angerechnet unter der Voraussetzung, dass der Hund noch am 
Leben ist. 
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Schiedsgerichtsordnung 
 
 
 

I.  Zuständigkeit 
 
§ 1 Das Schiedsgericht (SchG) des Deutschen Clubs für Berner Sennenhunde 

e.V. (DCBS) ist in allen nach der Satzung des DCBS vorgesehenen Fällen 
zuständig, soweit nicht dort eine andere Zuständigkeit ausdrücklich 
bestimmt ist. 

 
 

II.  Zusammensetzung und Bildung des Schiedsgerichts 
 
§ 2 Im Verein wird ein ständiges SchG gebildet. Dieses ist kein Vereinsorgan. 

Die Mitglieder des SchG sind unabhängig und an keinerlei Weisungen 
gebunden. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, ihr Amt gewissenhaft zu 
erfüllen und ihre Stimme unparteiisch abzugeben.    . 

 
§ 3 Das SchG ist mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besetzt, die 

Vereinsmitglieder sein müssen. Der Vorsitzende und sein Vertreter müssen 
rechtserfahren sein im Sinne der Satzung § 35 Abs. 3 und die Befähigung 
zum deutschen Richteramt haben. 

 
§ 4 Für den Vorsitzenden und die beiden Beisitzer des SchG ist jeweils ein 

Vertreter zu wählen. Die Schiedsrichter und ihre Vertreter werden für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Schiedsrichter bleiben auch über diese Zeit 
bis zum Abschluss anhängiger Verfahren im Amt. 

 
 

III.  Ablehnung eines Schiedsrichters 
 
§ 5 Die Ablehnung des SchG als ganzen Spruchkörper ist unzulässig; ein 

entsprechendes Ablehnungsgesuch ist unbeachtlich. Abgelehnt werden 
können nur einzelne Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter kann wegen 
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Dieses ist dann für 
begründet zu erachten, wenn nach dem Urteil eines vernünftigen und 
objektiven außenstehenden Betrachters unter Berücksichtigung des 
Standpunktes der ablehnenden Partei ein Misstrauen gegen die 
Parteilichkeit des Richters in Bezug auf die sachliche Entscheidung 
gerechtfertigt ist. 

  
 Die Ablehnung ist in folgenden Fällen immer begründet: 
 Der Schiedsrichter verzögert ungebührlich die Erfüllung seiner Pflichten 

oder es liegt ein 
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 Ausschließungsgrund gemäß § 41 ZPO vor, die lautet: 
 Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes 

ausgeschlossen: 
  
 1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer 

 Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder 
 Regresspflichtigen steht; 

 2. in Sachen eines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
  
 3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt, 

 verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie bis zum 
 dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, 
 auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, 
 nicht mehr besteht; 

 4. in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer 
 Partei bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzutreten 
 berechtigt ist oder gewesen ist; 

 5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist; 
 6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszuge oder im 

 schiedsrichterlichen Verfahren bei dem Erlass der angefochtenen 
 Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Tätigkeit eines 
 beauftragten oder eines ersuchten Richters handelt; 

 7. in Sachen einer mit ihm in Hausgemeinschaft lebenden Person. 
 
§ 6 Wird ein Schiedsrichter abgelehnt, so soll er sich zur Ablehnung äußern. 

Seine Stellungnahme ist beiden Parteien zuzuleiten. 
 Das SchG kann die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit für 

begründet erklären. Bei dieser Entscheidung wirkt der Stellvertreter des 
abgelehnten Schiedsrichters mit. Dieser tritt dann an die Stelle des 
abgelehnten Schiedsrichters. Erachtet das SchG die Ablehnung für 
unbegründet, so kann es das Verfahren fortsetzen. Es kann der 
ablehnenden Partei auch eine Frist zur Einleitung des staatsgerichtlichen 
Ablehnungsverfahrens (§ 26 Abs. 1, § 1045 ZPO) bestimmen und bis zu 
dessen rechtskräftiger Erledigung das Verfahren aussetzen. 

 
 

IV. Das Verfahren des Schiedsgerichts bis zum Erlass des Schiedsspruchs 
 
§ 7 Aufgabe des SchG ist es, den Sach- und Streitstand festzustellen, die 

Streitigkeiten durch Herbeiführung eines Vergleiches zu schlichten oder, 
sofern ein solcher nicht zustande kommt, eine Entscheidung im Wege des 
Schiedsspruchs zu erlassen. 

 
§ 8 Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der schiedsrichterlichen Geschäfte. 

Insbesondere führt er den Vorsitz in den Verhandlungen und den 
schriftlichen Verkehr mit den Beteiligten. 
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§ 9 Das schiedsrichterliche Verfahren wird durch Klageerhebung rechtshängig. 
Die Klage muss einen bestimmten Antrag enthalten, sie muss begründet 
und erforderlichenfalls mit Beweismitteln versehen sein. Sie ist in 
dreifacher Ausfertigung einzureichen. Unzulässige Klagen können im 
schriftlichen Verfahren durch den Vorsitzenden zurückgewiesen werden, 
die Entscheidung ist unanfechtbar. Eine Klage ist unzulässig, wenn das 
Begehren nicht unter diese Schiedsgerichtsordnung fällt, wenn eine Frist 
versäumt oder der Vorschuss nicht nachgewiesen ist. Durch 
einstimmigen Beschluss können ferner offensichtlich unbegründete 
Klagen zurückgewiesen werden. Der Antragsteller ist vorher durch einen 
Bescheid auf die Bedenken gegen das Klagebegehren hinzuweisen; eine 
Entscheidung darf erst nach Ablauf von zehn Tagen ergehen. 

  Ist die Klage weder unzulässig noch offensichtlich unbegründet, so 
übersendet der Vorsitzende des SchG dem Antragsgegner die Klage in 
Abschrift mit der Aufforderung zur Rückäußerung innerhalb von zwei 
Wochen. Der Vorsitzende soll das Verfahren soweit fördern, dass 
möglichst in einer mündlichen Verhandlung eine Schlichtung oder 
Streitentscheidung möglich ist. In geeigneten Fällen kann der 
Vorsitzende oder ein beauftragter Schiedsrichter einzelne Beweise 
erheben. Hierüber ist eine Niederschrift aufzunehmen, die in der 
mündlichen Verhandlung zu verlesen ist. 

 
§10 Das SchG entscheidet in der Regel auf Grund einer mündlichen 

Verhandlung. Im Einverständnis der Parteien, das schriftlich zu erklären 
ist, kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen und beschlossen 
werden, dass im schriftlichen Verfahren entschieden wird. Der Beschluss ist 
den Parteien mitzuteilen. 

 
§11 Der Vorsitzende bestimmt im Einvernehmen mit den Besitzern Ort und Zeit 

der mündlichen Verhandlung des SchG. Die mündliche Verhandlung soll 
nach Möglichkeit innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Klageschrift 
beim SchG stattfinden. 

 Zu den mündlichen Verhandlungen des SchG sind die Parteien sowie 
erforderlichenfalls Zeugen und Sachverständige zu laden. 

 Die Ladung soll durch Einschreibebrief erfolgen. Es ist eine Ladungsfrist 
von mindestens zwei Wochen einzuhalten. 

 
§12 Die Parteien können sich in jeder Lage des Verfahrens durch einen bei 

einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. 
Kosten für die Vertretung oder Beratung einer Partei gehen ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens und der im Schiedsspruch zu treffenden 
Kostenentscheidung stets zu Lasten der vertretenden Partei. 
Bevollmächtigte haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Bevollmächtigte im Sinne dieser Bestimmung ist nicht der 
vertretungsberechtigte Vorstand des Vereins. 

 
§13 Das SchG muss darauf achten, dass jeder Partei in jeder Lage des 

Verfahrens das rechtliche Gehör gewährt wird. Den Parteien sind die 
gegnerischen Erklärungen und Anträge in Abschrift zu übermitteln. 

 Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung, insbesondere nach einer 
Beweisaufnahme, muss dem Antragsteller und Antragsgegner Gelegenheit 
zu abschließender Äußerung gegeben werden. Dies gilt auch im 
schriftlichen Verfahren. 
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§14 Erscheint eine Partei trotz ordnungsgemäßer Ladung zur mündlichen 

Verhandlung unentschuldigt nicht, so darf das SchG annehmen, dass die 
Partei weitere Erklärungen nicht abzugeben habe. 

 
§15 Unter Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (§ 13) bestimmt 

das SchG das Verfahren nach freiem Ermessen, soweit nicht diese 
Schiedsgerichtsordnung oder das Gesetz entgegenstehende Bestimmungen 
enthält. 

 Das SchG ist in Bezug auf die Ermittlungen von Tatsachen und die 
Erhebung von Beweisen an Anträge der Parteien nicht gebunden. Es kann 
nach seinem Ermessen Zeugen und Sachverständige vernehmen, 
Beweise auf andere Art erheben oder einen Eid, der von einer Partei zu 
leisten ist, festsetzen. 

 Zur Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen oder zur eidlichen 
Partei Vernehmung ist das SchG nicht befugt. Es kann von jeder Partei 
verlangen, dass diese die für erforderlich erachteten richterlichen 
Handlungen beim zuständigen Gericht (§ 26) beantragt. Kommt eine Partei 
diesem Verlangen nicht nach, so ist das SchG befugt, aus der Unterlassung 
die ihr gerechtfertigt erscheinenden Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 
§16 Die mündlichen Verhandlungen vor dem SchG sind grundsätzlich 

vereinsöffentlich. Über die Zulassung von anderen Personen als 
Vereinsmitgliedern entscheidet das SchG nach freiem Ermessen. 
Ablehnung der Zulassung ist nicht anfechtbar. In Disziplinarsachen 
verhandelt das SchG nicht vereinsöffentlich. 

 
§17 Über eine mündliche Verhandlung vor dem SchG ist von einer durch das 

SchG zu bestimmenden Person (Protokollführer) eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die Niederschrift wird vom Protokollführer im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden gefertigt.  

  
 Sie soll enthalten: 
 - die Bezeichnung und Besetzung des SchG; 
 - Ort, Datum und Uhrzeit des Beginns der Verhandlung; 
 - die Bezeichnung des Rechtsstreits; 
 - die Namen der erschienenen Parteien, gesetzlicher Vertreter, 

 Bevollmächtigter; 
 - die Erklärung der Parteien, dass das SchG ordnungsgemäß besetzt und 

 zuständig ist; 
 - den Inhalt eines evtl. abgeschlossenen Vergleichs, den Vermerk 

 über dessen Verlesung und Genehmigung durch die Parteien; 
 - die von den Parteien gestellten Anträge und die wesentlichen 

 Erklärungen; 
 - den wesentlichen Inhalt von Zeugen- und Sachverständigenaussagen; 
 - den wesentlichen Inhalt des Ergebnisses eines Augenscheins 
 - die Bezeichnung von Urkunden, die bei der Beweisaufnahme verlesen 

 oder sonst zum Gegenstand der Beweiserhebung gemacht worden sind 
 - die Feststellung sonstiger wesentlicher Prozesshandlungen 
 - die Erklärung der Parteien, dass ihnen rechtliches Gehör gewährt 

 worden ist 
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 - die Formel des bekanntgegebenen Schiedsspruches oder den 
 Beschluss, wann und wie er bekanntgegeben wird 

 - die Uhrzeit des Verhandlungsschlusses. 
  
 Das Protokoll ist von sämtlichen Schiedsrichtern und dem Protokollführer zu 

unterzeichnen. Ist vom  SchG ein einzelner Schiedsrichter mit der 
Vornahme  einer Beweisaufnahme beauftragt worden, so hat dieser die 
entsprechende Niederschrift zu unterschreiben. 

 
§18 Das SchG soll vor dem Erlass eines Schiedsspruches stets den Versuch 

unternehmen, die Streitsache durch einen Vergleich zu erledigen. Kommt es 
zu einem Vergleich, so hat sich der Schuldner (gem. § 1044 a ZPO) der 
sofortigen Zwangsvollstreckung aus dem Vergleich zu unterwerfen. Der 
Vergleich ist nach Niederschrift zu verlesen, die Fassung ist von den 
Parteien zu genehmigen; dies ist in der Niederschrift zu vermerken. Der 
Vergleich ist unter Angaben des Tages seines Zustandekommens von 
sämtlichen Schiedsrichtern und den Parteien zu unterschreiben und auf 
der Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts {§ 26) niederzulegen. 

 
§19 Auf das Verfahren in den Fällen der §§ 935, 940 ZPO werden die 

Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend angewendet. Es kann 
ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Im Fall der mündlichen 
Verhandlung wird die Ladungsfrist auf 3 Tage abgekürzt. Tatsachen werden 
durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht. 

 
 

V. Der Erlass des Schiedsspruches 
 
§20 Erachtet das SchG den Sachverhalt für hinreichend geklärt, so muss es 

ohne Verzug über den zu erlassenen Schiedsspruch beraten. Seiner 
Entscheidung hat das SchG die Regeln der Satzung und Ordnungen des 
DCBS und ggf. des VDH zu Grunde zu legen; ergänzend können nach 
seinem Ermessen die Bestimmungen staatlichen Rechts herangezogen 
werden. Im Übrigen hat das SchG nach gewissenhafter Überzeugung nach 
seinem billigen Ermessen zu bestimmen, was unter den Parteien in Bezug 
auf ihren Streit rechtens sein soll. Die Beratung und der anschließende 
Schiedsspruch haben sich auf das gesamte, zwischen den Parteien streitig 
gewordene Rechtsverhältnis zu erstrecken. 

 Außerdem hat sich die Beratung und Entscheidung darauf zu beziehen, wer 
die Kosten das schiedsrichterlichen Verfahrens zu tragen hat, und zwar auch 
dann, wenn der Streit in der Hauptsache seine Erledigung in anderer Weise 
als durch Schiedsspruch gefunden hat. 

 
§21 Bei der Beratung dürfen nur die Schiedsrichter zugegen sein, die den 

Spruch erlassen haben. Der Protokollführer darf nach Abschluss der 
Beratung zum Aufnehmen des Diktats der Entscheidungsformel zugezogen 
werden. Die Mitglieder des SchG sind verpflichtet, über den Hergang der 
Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu bewahren. 

 Das SchG entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen 
sind unzulässig; dies gilt auch dann, wenn ein Schiedsrichter bei einer 
vorausgegangenen Abstimmung überstimmt worden ist, 
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§22 Der Vorsitzende des SchG hat den Parteien nach Abschluss der 
Beratungen den erlassenen Schiedsspruch im Wortlaut und seinem 
wesentlichen Inhalt nach zu verkünden. Wird im schriftlichen Verfahren 
entschieden, so ist die Entscheidungsformel den Parteien mittels 
eingeschriebenen Briefes mit Rückschein zuzustellen. 

 
§23 Der schriftlich abzufassende Schiedsspruch soll enthalten: 
 
 - die Bezeichnung des SchG und die Namen der Schiedsrichter,  
   der Entscheidung mitgewirkt haben 
 - die Bezeichnung der Verfahrensbeteiligten, ihrer Bevollmächtigten und 

 ggf. ihrer gesetzlichen Vertreter 
 - die Entscheidungsformel mit dem Ausspruch über die Kosten 
 - eine kurze Darstellung des Sachverhalts, wie er sich auf Grund der 

 Beweisaufnahme ergeben hat 
 - die Entscheidungsgründe 
 - die Rechtsmittelbelehrung 
  
 Der Schiedsspruch ist von sämtlichen Schiedsrichtern, die bei der 

Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Der Tag der letzten 
Unterschrift ist zu vermerken. 

 
§24 Je eine von sämtlichen Schiedsrichtern unterschriebene Ausfertigung des 

Schiedsspruches ist durch den zuständigen Gerichtsvollzieher den Parteien 
zuzustellen. Sodann ist die Urschrift des Schiedsspruches mit den 
Urkunden über die erfolgte Zustellung an die Parteien auf der 
Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts (§ 26) niederzulegen. Die 
Zustellung und Niederlegung obliegt dem Vorsitzenden des SchG. Er 
unterrichtet die Parteien hiervon. 

 
§25 Der ordnungsgemäß erlassene und niedergelegte Schiedsspruch hat unter 

den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils (§1040 ZPO). 
 
 

VI. Das zuständige Staatsgericht 
 
§26 Für die vom SchG für erforderlich erachteten richterlichen Handlungen 

(§1036 ZPO) sowie zum Erlass der in den §§ 1042 ff. ZPO bezeichneten 
Beschlüssen ist das Landgericht Darmstadt zuständig. 

 Für die richterliche Vernehmung und evtl. Vereidigung von Zeugen und 
Sachverständigen oder für die eidliche Parteivernehmung ist abweichend 
von Abs.1 das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der zu 
Vernehmende seinen Wohnsitz oder bei Fehlen eines solchen seinen 
Aufenthaltsort hat. 
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VII. Die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens 
 
§27 Der Schiedsspruch bzw. Vergleich hat eine Bestimmung zu enthalten, 

wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. 
 Der Vorsitzende setzt den Streitwert fest. Die Festsetzung ist für die Parteien 

verbindlich. Der Mindestwert beträgt € 3.000,-. Bei Ausschluss-
angelegenheiten beträgt der Mindestwert € 10.000,-. Die Bestimmung des 
Streitwertes orientiert sich an den Berechnungsgrundsätzen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) und des Gerichtskostengesetzes (GKG). Je 
nach Bedeutung der Angelegenheit kann er deutlich über den 
Mindestwerten liegen. 

 Zu  den Verfahrenskosten gehören  neben den Verwaltungskosten  die  
Reisekosten und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichtes, des 
Protokollführers, der Zeugen und der Sachverständigen. 

 
 Reisekosten und Auslagen entstehen nur in der Höhe, der in der  

Gebühren-   und Spesenordnung des DCBS festgelegten Spesensätze. 
 Vorschüsse auf Kosten und Auslagen sind unter Angabe des   

Geschäftszeichens des Verfahrens auf ein vom Schatzmeister zu führendes 
Sonderkonto zu zahlen. 

 
§28 Die klagende Partei oder der Beschwerdeführer haben einen 

Kostenvorschuss von € 800,- nach Maßgabe der Gebühren- und 
Spesenordnung des DCBS zu leisten und den Eingang bei der 
Geschäftsstelle des Vereins nachzuweisen. Der Vorstand ist nicht 
vorschusspflichtig. Das SchG kann von sich aus oder auf Antrag einer 
Partei die Verfahrensdurchführung oder die Durchführung bestimmter 
Verfahrenshandlungen (z.B. Ladungen von Zeugen und Sachverständigen) 
von der Hinterlegung eines weiteren angemessenen Kostenvorschusses 
abhängig machen. 

 
 

VIII. Vollsteckung, Wiedereinsetzung 
 
§29 Entscheidungen des SchG werden vom Vorstand des DCBS vollstreckt. 

Das gerichtliche Verfahren auf Vollstreckbarerklärung darf erst eingeleitet 
werden, nachdem der Unterlegene des Schiedsgerichtsverfahrens erfolglos 
zur Befolgung des Schiedsspruches aufgefordert worden ist. 

 
§30 Hat ein Verfahrensbeteiligter eine Frist versäumt, so ist ihm auf seinen 

Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, falls er 
innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hinderungsgrundes einen 
entsprechenden Antrag beim SchG stellt und glaubhaft macht, dass ihm die 
Einhaltung der Frist durch Umstände, die er nicht zu vertreten hat, 
unmöglich war. Das Verschulden von Bevollmächtigten geht zu Lasten der 
vertretenen Partei. Das SchG entscheidet über den Antrag endgültig. 

 
§31 Die Akten der Schiedsgerichtsverfahren sind nach rechtskräftiger 

Entscheidung bei der Geschäftsstelle des Vereins mindestens 10 Jahre lang 
aufzubewahren. 
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Inhaltsverzeichnis 
 

Zuchtrichter-Ordnung des Deutschen Club für 
Berner Sennenhunde e.V. DCBS 

 
 
 

Erster Abschnitt: Allgemeiner Teil 
 
§ 1  Definition 
 
 Zuchtrichter im Sinne dieser Ordnung sind Spezial-Zuchtrichter für Berner 

Sennenhunde  
 
§ 2  Mitgliedschaft 
 
 Das  Zuchtrichteramt   ist   mit   der   Mitgliedschaft   im   Deutschen   Club   

für  Berner Sennenhunde untrennbar verknüpft.. 
 
§ 3  Generelle Voraussetzungen zur Ausübung des Zuchtrichteramtes 
 
 1. Die Zuchtrichter erfüllen eine wichtige Aufgabe im Hundewesen. Von 

 den fachlichen Fähigkeiten der Zuchtrichter, ihrer charakterlichen 
 Zuverlässigkeit und ihrer vorbildlichen Haltung in allen Bereichen der 
 Kynologie und des privaten Lebens hängen Bestand und 
 Weiterentwicklung   der   Rassehundezucht   und   das   Ansehen   aller   
 kynologischen Bestrebungen des Verbandes für das Deutsche 
 Hundewesen e.V. (VDH) und des Deutschen Club für Berner 
 Sennenhunde in der Öffentlichkeit ab.  Die Zuchtrichter können   
 ihrer verantwortungsvollen Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie für 
 dieses Ehrenamt über große Fachkenntnisse verfügen, hohe geistige  
 und charakterliche Persönlichkeitswerte besitzen und in jeder Weise 
 unabhängig sind. 

 
 2. Der Zuchtrichter repräsentiert gegenüber Aussteller und Öffentlichkeit 

 den Deutschen Club für Berner Sennenhunde, den VDH und die 
 Federation Cynologie Internationale (F.C.I.). Der Zuchtrichter hat sich 
 diese Verpflichtung stets vor Augen zu halten. Er hat sich 
 dementsprechend zu verhalten und auch in seinem Äußeren die 
 Wertvorstellungen der von ihm repräsentierten Verbänden und der 
 Öffentlichkeit zu berücksichtigen. 

 
§ 4 Zulassung als Zuchtrichter 
 
 1. Der Zuchtrichter darf - auch im Ausland - nur diejenigen Rassen 

 bewerten, für die er zugelassen ist. Dies gilt auch für eine 
 Richtertätigkeit im Ehrenring; ausgenommen ist das Junior Handling. 

 
 2. Die Zulassung setzt eine Eintragung in die VDH-Richterliste und den 

 Besitz des VDH-Richterausweises voraus. 
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§ 5 Generelle Pflichten des Zuchtrichters 
 
 1. In den Mitgliedsländern der F.C.I. hat der Zuchtrichter die 

 Bewertung der Hunde ausschließlich nach dem bei der F.C.i. 
 hinterlegten gültigen Standard vorzunehmen (soweit dieser mit den 
 nationalen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes vereinbar ist). Dabei 
 darf er den Standard nicht in einer Weise auslegen, die der 
 Gesundheit des Hundes abträglich ist. 

 
 2. Bei der Durchführung der Bewertung hat der Zuchtrichter diese 

 Ordnung, die VDH-Zuchtrichter-Ordnung (VDH-ZRO), die VDH-
 Zuchtschau-Ordnung,  das Ausstellungsreglement und alle anderen 
 einschlägigen Bestimmungen der F.C.I. strikt einzuhalten. 

 
 3. Der Zuchtrichter hat sich auf jede Zuchtschau durch sorgfältiges Studium 

 des Standards und der für die Ausübung der Zuchtrichtertätigkeit   
 wichtigen Bestimmungen vorzubereiten. 

 
 4. Bei der Ausübung der Zuchtrichtertätigkeit hat der Zuchtrichter den 

 Standard und die einschlägigen Ordnungen mit sich zu führen. 
 
 5. Zu Fragen des VDH und des Deutschen Club für Berner 

 Sennenhunde (DCBS) im Zusammenhang mit der Zuchtrichtertätigkeit 
 hat der Zuchtrichter ohne Verzug Stellung zu nehmen. 

 
 6. Der Zuchtrichter hat an den Zuchtrichtertagungen des Deutschen 

 Club für Berner Sennenhunde (DCBS) und des VDH teilzunehmen. 
 
 7. Der ausbildungsberechtigte Zuchtrichter hat an der Ausbildung der 

 Anwärter soweit wie möglich mitzuwirken. Dazu gehört: Anwärter für 
 die Ableistung von Anwartschaften anzunehmen, deren Berichte 
 fristgerecht zu prüfen und weiterzuleiten sowie eine Beurteilung über 
 die Tätigkeit des Anwärters abzugeben. 

 
 8. Die Beurteilung der Hunde in Verbindung mit Zuchtzulassungen ist 

 streng gemäß Abs. 1 vorzunehmen. 
 
 9. Der Zuchtrichter hat von sich aus dafür zu sorgen, dass er stets im 

 Besitz der gültigen Rassestandards sowie aller gültigen Ordnungen  
 ist, die für die Ausübung des Zuchtrichteramtes wichtig sind. 

 
 10. Der Zuchtrichter hat sich selbst in allen Bereichen, die für die 

 Ausübung des Zuchtrichteramtes von Bedeutung sind, ständig 
 fortzubilden. 
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§ 6 Kollegialität, Werbung 
 
 1.  Ein Zuchtrichter (auch Zuchtrichter-Anwärter) handelt im höchsten 

 Maße unsportlich, wenn er die Tätigkeit eines anderen Zuchtrichters 
 öffentlich ungebührlich bespricht bzw. kritisiert; er verstößt damit in 
 grober Weise gegen § 3 Abs. 1 dieser Ordnung. 

 
 2.  Zuchtrichter dürfen nicht durch Visitenkarten, auf Briefbögen o.a. auf 

 ihre Zuchtrichtereigenschaft hinweisen. 
 
§ 7 Zuchtrichtertagung 
 
 1.  Zwecks Fortbildung der Zuchtrichter und Zuchtrichter- Anwärter führt der 

 Deutsche Club für Berner Sennenhunde (DCBS) einmal jährlich, 
 mindestens jedoch einmal innerhalb von zwei Jahren, eine Zuchtrichter-
 tagung durch und weist dies dem VDH unaufgefordert nach. 

 
 

Zweiter Abschnitt: Tätigkeit als Zuchtrichter 
 
§ 8 Allgemeines 
 
 Zuchtrichter dürfen nur auf Zuchtschauen tätig werden, die vom VDH 

und/oder der F.C.I. anerkannt sind oder von solchen Organisationen 
durchgeführt werden, die der F.C.I. nicht entgegenstehen. 

 
§ 9  Voraussetzungen 
 
 Eine Zuchtrichtertätigkeit auf Allgemeinen- und Internationalen 

Zuchtschauen ist nur nach Eintragung in die VDH-Richterliste zulässig und 
setzt den Besitz eines gültigen VDH-Richterausweises  voraus.   Für   eine  
Zuchtrichtertätigkeit auf einer Internationalen Zuchtschau (CACIB) im 
Ausland müssen die Anforderungen gemäß § 26 Abs.2 erfüllt und zusätzlich 

 die Eintragung in die Richterliste der F.C.I. erfolgt sein. 
 
§10  Tätigkeit im Ausland 
 
 1. Die Zuchtrichtertätigkeit im Ausland bedarf der vorherigen Genehmigung 

 des VDH und des DCBS. 
 
 2. Ein ins Ausland berufener Zuchtrichter hat sich vor Erteilung der  

 Zusage zu vergewissern, dass die betreffende Veranstaltung von einer 
 von der F.C.I. anerkannten bzw. ihr nicht entgegenstehenden 
 Organisation ausgerichtet wird. Seine Zusage ist nur wirksam, sofern 
 die Zustimmung des VDH erteilt wird. 
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§11  Einschränkende Bestimmungen 
 
 1. Zuchtrichter, die fünf Jahre und länger nicht als solche tätig waren, 

 müssen sich einer rassebezogenen praktisch/mündlichen und einer 
 das Zuchtschauwesen betreffenden theoretisch/schriftlichen 
 Überprüfung durch den Vereins-Zuchtrichterausschuss (V-ZRA) 
 unterzogen haben, bevor sie Einladungen zum Richten wieder 
 annehmen dürfen. 

 
 2. Ein Zuchtrichter darf nur einen Hund derjenigen Rasse zu einer 

 Zuchtschau meiden, für die er an demselben Tag keine 
 Zuchtrichtertätigkeit ausübt. Das gilt auch für die Personen, die mit 
 dem Zuchtrichter in Hausgemeinschaft leben. 

  Ein Zuchtrichter darf am Tag seiner Zuchtrichtertätigkeit keinen Hund 
 vorführen. Personen, die mit dem Zuchtrichter in Hausgemeinschaft 
 leben, dürfen einen Hund oder Hunde derjenigen Rasse(n) vorführen, für 
 die der Zuchtrichter an demselben Tag keine Zuchtrichtertätigkeit 
 ausübt. 

 
 3. Als Aussteller darf ein Zuchtrichter nur solche Hunde vorführen, deren 

 Eigentümer oder Miteigentümer er ist oder die einem Mitglied seiner 
 nächsten Verwandtschaft oder einer Person gehören, mit der er in 
 Hausgemeinschaft lebt. 

 
 4. Ein Zuchtrichter darf grundsätzlich nicht in Begleitung eines Ausstellers, 

 dessen Hunde er zu bewerten hat, zu einer Zuchtschau anreisen. 
 
 5. Ein Zuchtrichter darf vor einer Zuchtschau nicht bei einem Aussteller 

 oder auf dessen Kosten wohnen, dessen Hunde er zu bewerten hat. 
 Das Wohnen bei einem Aussteller, dessen Hunde er zu bewerten hatte, 
 ist ihm nur erlaubt, wenn dies erst nach Beendigung der Zuchtschau 
 durch die Zuchtschauleitung verabredet wurde. Gleiches gilt sinngemäß 
 für private Treffen mit Ausstellern. 

 
 6. Ein Zuchtrichter darf keinen Hund bewerten, dessen Eigentümer,   

 Miteigentümer, Ausbilder, Führer, Halter oder Verkäufer bzw. privater 
 Vermittler er innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Tag der 
 Zuchtschau war. Das gilt auch für solche Hunde, die seiner nächsten 
 Verwandtschaft oder mit ihm in Hausgemeinschaft lebenden Personen 
 gehören. 

 
 7. Dem Zuchtrichter können Verstöße gegen Regelungen nach den 

 Absätzen 2 bis 6 nur zur Last gelegt werden, wenn er den Sachverhalt 
 kannte oder kennen musste. 
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§12 Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Annahme und 
Abwicklung des Zuchtrichteramtes auf Zuchtschauen 

 
 1. Zur Übernahme eines Zuchtrichteramtes ist ein Zuchtrichter nicht 

 verpflichtet. 
 
 2. Die Zusage oder Ablehnung ist dem Veranstalter gegenüber 

 unverzüglich zu erklären. 
  Kann eine gegebene Zusage aus triftigen Gründen nicht eingehalten 

 werden, so ist der Veranstalter möglichst frühzeitig zu verständigen. Bei 
 einer Zusage ergibt sich ein für beide Seiten verbindlicher Vertrag, der 
 nur im gegenseitigen Einverständnis gelöst werden kann. 

 
 3. Das Selbstanbieten gegenüber Veranstaltern bzw. die Zusicherung 

 kostenloser oder verbilligter Zuchtrichtertätigkeit ist ein grober Verstoß 
 gegen diese Ordnung. 

 
 4. Die Teilnahme an einer vom Veranstalter anberaumten Richter-

 besprechung ist Pflicht. 
 
 5. Der Zuchtrichter soll die von der Zuchtschauleitung vorgegebene Zeit für 

 die Bewertung der Hunde einhaften. 
 
 6. Der Zuchtrichter hat pünktlich zu der im Programm genannten Zeit zur 

 Stelle zu sein; er darf die Zuchtschau erst nach vollständiger Erfüllung 
 aller Aufgaben verlassen. 

 
 7. Während der Beurteilung der Hunde darf der Zuchtrichter nicht rauchen. 
 
 8. Zuchtrichter hat sich vor und während seiner Tätigkeit alkoholischer 

 Getränke zu enthalten. 
 
 9. Der Zuchtrichter hat sich stets korrekt und höflich zu verhalten. Seine 

 Kleidung muss zweckmäßig sein. 
 
 10. Der Zuchtrichter hat die Formbewertung aller Hunde sowohl im Stand 

 als auch in der Bewegung stets nach gleichbleibendem System 
 durchzuführen. Die Beurteilung von kleinen Hunden im Stand hat 
 grundsätzlich auf einem Tisch zu erfolgen. 

 
 11. Der Zuchtrichter ist verpflichtet, jede Form eines „Double Handlings" zu 

 unterbinden. 
 Einen Wechsel des Vorführers darf der Zuchtrichter nur 
 ausnahmsweise zulassen bzw. veranlassen. 

 
 12. Es ist untersagt, Hunde zu richten, die nicht im Bewertungsbuch 

 und/oder Katalog verzeichnet sind. Eine Ausnahme ist nur dann 
 zulässig, wenn der Aussteller eine schriftliche Bescheinigung der 
 Zuchtschauleitung vorweist, aus der ersichtlich ist, dass der Hund 
 rechtzeitig gemeldet war, aber infolge eines Versehens im Katalog 
 nicht aufgeführt wurde. 
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 13. Der Zuchtrichter kann in Zweifelsfällen, z.B. um die Identität oder 
 Abstammung eines Hundes festzustellen, die Ahnentafel einsehen 
 lassen. Die Einsicht in den Katalog vor Beendigung der 
 Zuchtrichtertätigkeit ist ihm untersagt. 

 
 14. Während des Richtens hat der Zuchtrichter einen Bericht über jeden zu 

 beurteilenden Hund zu schreiben oder zu diktieren, sofern dies vom 
 Veranstalter gefordert wird. Das Bewertungsbuch muss er selbst führen. 

 
 15. Wenn dem Zuchtrichter bekannt wird, dass ein Aussteller wissentlich 

 falsche Angaben macht oder sich am vorgeführten Hund Spuren von 
 Eingriffen oder Behandlungen feststellen fassen, die einen 
 Täuschungsversuch wahrscheinlich machen, hat er diesen Hund „Ohne 
 Bewertung" aus dem Ring zu entlassen und den Fall der 
 Zuchtschauleitung zu melden. 

 
 16. Die vier besten Hunde einer Klasse sind zu platzieren, sofern diese 

 mindestens die Formwertnote „Sehr gut" erhalten haben. Vergeben 
 werden 1., 2., 3., und 4. Platz. Weitere Platzierungen sind unzulässig. 
 Erscheint in einer Klasse nur ein Hund und wird ihm die Formwertnote 
 „Vorzüglich" oder „Sehr gut" zuerkannt, so erhält er die Bewertung 
 „Vorzüglich 1" oder „Sehr gut 1". Die Platzierung der Hunde hat 
 unmittelbar nach der Bewertung der jeweiligen Klasse zu erfolgen. 

 
 17. Wird ein Hund in den Ring gebracht, nachdem einer der Hunde der 

 betreffenden Klasse bereits platziert ist, so scheidet er für den 
 Wettbewerb aus. Er kann nur noch eine Formwertnote erhalten. 

 

 18. Der Zuchtrichter darf die Bewertung auf den hierfür vorgesehenen 
 Tafeln oder Listen erst bekannt geben, wenn die Bewertung der Klasse 
 abgeschlossen ist. 

 
 19. Der Zuchtrichter ist nicht verpflichtet, Erklärungen zur Bewertung und 

 Platzierung im Ring abzugeben. 
 
 20. Nach dem Richten hat der Zuchtrichter unverzüglich die Richtigkeit    

 der Vorschlagskarten und Vorschlagslisten für Titel-Anwartschatten und 
 Titel, sowie die an die Zuchtschauleitung abzugebenden Bewertungs-
 belege zu überprüfen und diese dann zu unterschreiben. 

 
 21. Bei Anmaßungen und Ausschreitungen seitens der Aussteller hat der 

 Zuchtrichter die Zuchtschauleitung zu benachrichtigen, damit geeignete 
 Maßnahmen ergriffen werden können. 
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§ 13 Spesen 
 
 1. Das Zuchtrichteramt ist ein Ehrenamt. Der Zuchtrichter erhält auf 

 Allgemeinen und Internationalen Rassehunde-Zuchtschauen        
 Reisekosten,  Tagegeld und Übernachtungskosten nach Maßgabe der 
 VDH-Spesenregelung ersetzt. 

 
 2. Auf klubinternen Zuchtschauen  erhält der Zuchtrichter Reisekosten, 

 Tagegeld und Übernachtungskosten gemäß der Spesenregelung 
 des  Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) ersetzt. 

 
 3. Die Spesenregelungen des VDH und des Deutschen Club für Berner 

 Sennenhunde (DCBS) gelten grundsätzlich nicht für eine 
 Zuchtrichtertätigkeit im Ausland. 

 
 

Dritter Abschnitt: Zuchtrichterurteil, Formwertnoten, Beurteilungen 
 
§14 Allgemeines 
 
 Ein Hund, der aufgrund von Vorschriften der VDH-Zuchtschau-Ordnung 

sowie des Ausstellungsreglements der F.C.I. nicht zur Zuchtschau 
zugelassen ist, darf nicht beurteilt werden; er ist aus dem Ring zu weisen. 

 
§15 VerbindIichkeiten 
 
 Sobald die Urteile durch den Zuchtrichter ausgesprochen sind, kann gegen 

sie kein Einspruch mehr erhoben werden. Sie sind endgültig. Deshalb darf 
eine durch den Zuchtrichter dem Aussteller förmlich bekannt gegebene 
Bewertung des Hundes nicht mehr geändert werden, auch nicht die 
Platzierung. 

 
§ 16  Formwertnoten 
 
 Der Zuchtrichter kann folgende Formwertnoten vergeben: 
 
 Vorzüglich (V) 
 Sehr Gut (SG) 
 Gut (G) 
 Genügend (Ggd) 
 Disqualifiziert (Disq.) 
  
 In der Jüngstenklasse: 
 vielversprechend (vv) 
 versprechend (vsp) 
 wenig versprechend (wv) 
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 „Vorzüglich" darf nur einem Hunde zuerkannt werden, der dem Idealstandard 
der Rasse sehr nahe kommt, in ausgezeichneter Verfassung 
vorgeführt wird, ein harmonisches, ausgeglichenes Wesen ausstrahlt, 
„Klasse" und eine hervorragende Haltung hat. Seine überlegenen 
Eigenschaften seiner Rasse gegenüber werden kleine Unvollkommenheiten 
vergessen machen, aber er wird die typischen Merkmale seines 
Geschlechtes besitzen. 

 
 ,,Sehr Gut" wird nur einem Hund zuerkannt, der die typischen Merkmale 

seiner Rasse besitzt, von ausgeglichenen Proportionen und in guter 
Verfassung ist. Man wird ihm einige verzeihliche Fehler nachsehen, jedoch 
keine morphologischen. Dieses Prädikat kann nur einem Klassehund 
verliehen werden. 

 
 „Gut" ist einem Hund zu erteilen, welcher die Hauptmerkmale seiner Rasse 

besitzt, aber Fehler aufweist, unter der Bedingung, dass diese nicht 
verborgen werden. 

 
  „Genügend" erhält ein Hund, der seinem Rassetyp genügend entspricht, 

ohne dessen allgemein bekannte Eigenschaften zu besitzen bzw. dessen 
körperliche Verfassung zu wünschen übrig lässt. 

 
 „Disqualifiziert" erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard 

vorgeschriebenen Typ entspricht, ein eindeutig nicht standardgemäßes 
Verhalten zeigt oder aggressiv ist, mit einem Hodenfehler behaftet ist, 
einen erheblichen Zahnfehler oder eine Kieferanomalie aufweist, einen 
Färb- oder Haarfehler hat oder eindeutige Zeichen von Albinismus 
erkennen läßt. Dieser Formwert ist ferner dem Hund zuzuerkennen, der 
einem einzelnen Rassemerkmal so wenig entspricht, dass die Gesundheit 
des Hundes beeinträchtigt ist. Mit diesem Formwert muss auch ein Hund 
bewertet werden, der nach dem für ihn geltenden Standard einen schweren 
bzw. disqualifizierenden Fehler hat. 

 
§17 Beurteilung 
 
 1. Mit der Beurteilung „Ohne Bewertung" darf nur der Hund aus dem 

 Ring entlassen werden, dem keine der fünf vorgenannten 
 Formwertnoten zuerkannt werden kann. Das wäre z.B. dann der Fall, 
 wenn der Hund nicht läuft, ständig am Aussteller hochspringt oder 
 ständig aus dem Ring strebt, so dass Gangwerk oder 
 Bewegungsablauf nicht beurteilt werden können oder wenn der Hund 
 dem Zuchtrichter ständig ausweicht, so dass z.B. eine Kontrolle von 
 Gebiss, Gebäude, Haarkleid, Rute oder Hoden nicht möglich ist oder 
 wenn sich am vorgeführten Hund Spuren von Eingriffen oder 
 Behandlungen feststellen lassen, die einen Täuschungsversuch 
 wahrscheinlich machen. Das selbe gilt, wenn der Zuchtrichter den 
 begründeten Verdacht hat, dass ein operativer Eingriff am Hund 
 vorgenommen wurde, der über die ursprüngliche Beschaffenheit 
 hinwegtäuscht (z.B. Lid-, Ohr-, Rutenkorrektur) oder der Zuchtrichter 
 einen für ihn zweifelhaften Befund feststellt. Der Grund für die 
 Beurteilung „Ohne Bewertung" ist im Richterbericht anzugeben. 
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 2. Für die Beurteilung von Zuchtgruppen sind folgende Gesichtspunkte 
 maßgebend: Eine Gruppe muss in Typ, Größe und Substanz, dem 
 Geschlecht entsprechend, ausgeglichen sein. Je größer die Qualität   
 der einzelnen Hunde und je ausgeglichener der Gesamteindruck der 
 Zuchtgruppe  ist,  desto  höher ist diese  zu  platzieren.  Gutes 

:  Gangwerk, gutes Temperament und sicheres Wesen sind ebenso zu 
 beachten wie Übereinstimmung in Farbe und Farbverteilung und 
 das Verhalten der Hunde untereinander, wobei raufende Hunde aus 
 dem Ring zu weisen sind. Bei gleicher Qualität ist derjenigen 
 Zuchtgruppe der Vorzug zu geben, die die höhere Zahl 
 unterschiedlicher Elterntiere hat. Gleiches gilt sinngemäß für die 
 Beurteilung von Nachzuchtgruppen und ähnlichen Wettbewerben. 

 
 

Vierter Abschnitt: Spezial-Zuchtrichter 
 
§18 Befugnis 
 
 Spezial-Zuchtrichter sind befügt, Formwertnoten, Titel-Anwartschaften und 

Titel zu vergeben, sowie über Zuchtzulassungen zu entscheiden für Hunde 
derjenigen Rasse, für die sie gemäß § 4 Abs. 1 zugelassen sind. 

 
§19  Zuständigkeit des Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) 
 
 Die Annahme als Bewerber sowie die Ausbildung und Prüfung ( § 22 und  

§ 24 ) eines Spezial-Zuchtrichter-Anwärters obliegt dem Deutschen Club für 
Berner Sennenhunde. Solange der DCBS nicht über mindestens drei 
ausbildungsberechtigte Zuchtrichter verfügt, gilt §19 der VDH-
Zuchtrichterordnung. 

 
§20 Werdegang zum Spezial-Zuchtrichter 
 
 Der Werdegang zum Spezial-Zuchtrichter verläuft wie folgt: 
 
 a) Bewerbung mit Nachweis der formellen Voraussetzungen nach  
  § 21 über den Vereins-Zuchtrichterobmann (V-ZRO) beim Vorstand 

 mit dem Ziel der Eintragung in die Bewerberliste, die der V-ZRO führt. 
 
 b) Nach Annahme als Bewerber Ablegung der Vorprüfung gemäß dem 

 jeweils gültigen VDH Grundschema vor dem V-ZRA. 
 
 c) Bestätigung als Spezial-Zuchtrichter-Anwärter durch den Vorstand. 
 
 d) Tätigkeit als Spezial-Zuchtrichter-Anwärter. 
 
 e) Theoretisch/schriftliche und praktisch/mündliche Prüfung gemäß dem 

 jeweils gültigen VDH-Grundschema vor dem V-ZRA. 
 
 f) Ernennung zum Spezial-Zuchtrichter durch den Vorstand. 
 
 g) Eintragung in die VDH-Richterliste und Aushändigung des VDH-

 Richterausweises. 
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§21  Bewerbung 
 
 Als Erstbewerber angenommen werden darf nur, wer die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt: 
 
 a) wer die charakterliche Zuverlässigkeit und vorbildliche Haltung im 

 Sinne des § 3 dieser Ordnung hat; 
 
 b) wer  seit  mindestens fünf Jahren Züchter mit einem beim VDH   

 registrierten Zwingernamen ist und im Laufe dieser fünf Jahre 
 mindestens drei Würfe der Rasse Berner Sennenhunde gezüchtet hat, 
 für die er erstmals Spezial-Zuchtrichter werden will; 

 
 c) wer seit mindestens fünf Jahren mehrere selbstgezüchtete Berner 

 Sennenhunde erfolgreich ausgestellt hat; 
 
 d) wer mindestens 25 Jahre alt ist; 
 
 e) wer mindestens fünf Jahre Mitglied in einem VDH-Mitgliedsverein ist, 

 der die (bzw. eine der) im § 1 genannte Rasse betreut; 
 
 f) wer sich im Laufe von mindestens einem Jahr wenigstens fünfmal als 

 Ringsekretär, Ringordner oder Sonderleiter betätigt hat, wobei 
 wenigstens ein Mal das Amt des Sonderleiters ausgeübt worden sein 
 muss; 

 
 g) wer mindestens zweimal an den vom VDH durchgeführten 

 Sonderleitertagungen teilgenommen hat. 
 
1. Der Bewerber hat mit seinem kynologischen Lebenslauf ein polizeiliches 

Führungszeugnis vorzulegen. Beispiel für weitere Voraussetzungen i.S. von 
§ 21 Abs. 2 VDH-ZRO. 

 
2. Über kynologisch sinnvolle Ausnahmen (Abs. b) bis g)) zur Vermeidung 

unbilliger Härten im Einzelfall entscheidet der Vorstand auf Vorschlag des V-
ZRA. 

 
3. Über eine Bewerbung ist innerhalb von 6 Monaten zu entscheiden. 
 
4. Der Bewerber ist nach Eintragung in die Bewerberliste in den 

Klubnachrichten zu veröffentlichen mit dem Hinweis, dass binnen eines 
Monats gegen seine Annahme als Bewerber in schriftlicher Form Einspruch 
beim 1. Vorsitzenden eingelegt werden kann. Der Einspruch ist zu 
begründen. Wird dem Einspruch stattgegeben; ist der Bewerber aus der 
Bewerberliste zu streichen. Die Streichung ist nicht anfechtbar. 

 
5. Ein Anspruch auf Annahme als Bewerber besteht nicht. 
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§22 Vorprüfung 
 
1.  Nach Annahme als Bewerber muss dieser in einer schriftlichen Vorprüfung 

gemäß dem jeweils gültigen VDH-Grundschema vor dem V-ZRA die 
erforderlichen (Grundkenntnisse nachweisen, Über die Vorprüfung ist eine 
Niederschrift zu erstellen, mit der die Prüfungsarbeit zu verbinden ist. Die 
Niederschrift muss das Votum der einzelnen Mitglieder des V-ZRA 
enthalten. Die Vorprüfung gilt als bestanden, wenn die Mehrzahl der 
Mitglieder des V-ZRA dies in ihrem Votum befürwortet hat. Auch ein nur 
teilweises Bestehen für bestimmte Bereiche ist bei entsprechendem 
Votum möglich. Die Anfechtung der Prüfungsentscheidung ist 
ausgeschlossen. 

 
2. Wurde die Vorprüfung nicht bestanden, kann der Bewerber sie frühestens 

nach Ablauf voll 6 Monaten und spätestens 12 Monate nach Zustellung des   
Ergebnisses wiederholen. Eine solche Wiederholung ist nur einmal möglich. 

 
3. Wurde die Vorprüfung nur teilweise bestanden, kann der Bewerber sie 

für die nicht bestandenen Bereiche einmal wiederholen und zwar 
frühestens nach Ablauf von 3 Monaten und spätestens 12 Monate nach 
Zustellung des Ergebnisses. Als teilweise bestanden gilt eine Prüfung, in 
der der Bewerber nach entsprechendem Votum der Mehrheit der 
Mitglieder des V-ZRA mehr als die  Hälfte der Bereiche erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

 
4. Nach erfolgreich abgeschlossener Vorprüfung wird der Bewerber vom 

Vorstand zum Spezial-Zuchtrichter-Anwärter ernannt. Hierüber erhält er 
eine schriftliche Bestätigung des 1. Vorsitzenden,  der ihm gleichzeitig das 
VDH-Heft „Nachweise der Zuchtrichter-Anwartschaften" übersendet. 

 
§23 Ausbildung 
 
1. Die Ausbildung zum Spezial-Zuchtrichter besteht aus der erfolgreichen 

Ableistung von mindestens sechs Anwartschaften unter mindestens drei 
verschiedenen in der VDH-Richterliste eingetragenen Lehrrichtern auf 
Allgemeinen-, Internationalen- oder Spezial-Zuchtschauen; sie hat 
grundsätzlich im Wirkungsbereich des VDH und durch in der VDH-
Richterliste eingetragene Lehrrichter zu erfolgen. 

 
2. Lehrrichter im Sinne dieser Ordnung können Spezial-Zuchtrichter sein, die   

die betreffende Rasse vorher auf mindestens fünf Zuchtschauen, darunter 
mindestens zwei mit Vergabe des CACIB, im Inland gerichtet haben (die 
Rassehunde-Zuchtvereine können weitere Voraussetzungen festlegen), 
sowie Gruppenrichter der F.C.I.-Gruppe (Zwei) und Allgemeinrichter. 

 
3.   Ausländische Spezial-Zuchtrichter können Lehrrichter sein. Voraussetzung 

ist, dass sie in ihrem Land Titel-Anwartschaften und Titel für die im § 1 
genannte Rasse vergeben dürfen und sich verpflichten, den Bericht des 
Anwärters zu überprüfen und zu beurteilen. Außerdem müssen sich 
Lehrrichter und Anwärter ohne Hilfe eines Dolmetschers verständigen 
können. Gleiches gilt für Anwartschaften im Ausland. 

 
4. Ein Lehrrichter soll je Ausstellungstag in der Regel nur einen Anwärter 
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ausbilden. Bei der Annahme eines Anwärters hat der Lehrrichter die 
voraussichtliche Zahl der von ihm zu beurteilenden Hunde und den 
Ausbildungsstand des Anwärters zu berücksichtigen. Der für die Ausbildung 
des Anwärters erforderliche Zeitaufwand darf nicht zu Lasten einer 
sachgerechten Beurteilung der Hunde gehen und/oder zu einer Störung 
des Zeitplans der Zuchtschauleitung führen. Ggf. muss der Lehrrichter die 
dem Anwärter gegebene Zusage widerrufen. 

 
5. Im Rahmen seiner Ausbildung muss der Anwärter mindestens 150 Berner 

Sennenhunde beurteilt haben. 
 
6. Um die Zulassung zur jeweiligen - zunächst mit dem V-ZRO und 

dann mit dem Lehrrichter abgestimmten - Anwartschaft hat sich der 
Anwärter selbst zu bemühen. Für die Anwärter gelten die Bestimmungen 
der §en 11 Abs. 1 bis 6; Abs. 2 bis 13; 15 – 19 und 21 entsprechend. 

 
7. Die ersten beiden Anwartschaften sind in der Weise durchzuführen, dass der 

Anwärter die Beurteilung der Hunde unter direkter Anleitung des Lehrrichters 
vornimmt. Über diese Lernanwartschaften hat der Lehrrichter dem V-ZRO   
jeweils unverzüglich einen schriftlichen Bericht zu geben. 

 
8.   Von der dritten Anwartschaft an beurteilt der Anwärter die Hunde ohne 

Anleitung des Lehrrichters. Der Anwärter legt seine Beurteilung 
(Beschreibung, Formwertnote und Platzierung) der von ihm bewerteten 
Hunde in einem gesonderten Richterbuch nieder. Bevor der Lehrrichter 
seine Formwertnoten und Platzierungen bekannt gibt, hinterlegt der 
Anwärter sein Richterbuch beim Ringsekretär. Vom Lehrrichter wird 
erwartet, dass er die Beurteilung des Anwärters sogleich überprüft und 
wesentliche Abweichungen sofort mit ihm bespricht. 

 
9.   Der Anwärter hat über die Anwartschaften das VDH-Heft „Nachweise der 

Zuchtrichter-Anwartschaften" zu führen. Erst wenn der Anwärter alle 
erforderlichen Eintragungen vorgenommen hat, darf der Lehrrichter die 
Ableistung der Anwartschaft bestätigen. 

 
10. Der Anwärter ist verpflichtet, für die von ihm beurteilten Hunde eigene 

Richterberichte zu fertigen, die innerhalb von vierzehn Tagen in 
doppelter Ausfertigung an den Lehrrichter einzureichen sind. Bei 
verspäteter, verschuldeter Abgabe der Berichte entfällt die Anwartschaft. 
Der Lehrrichter ist verpflichtet, die Berichte innerhalb von vierzehn Tagen 
zu überprüfen und einschließlich seiner Beurteilung an den Anwärter sowie 
an den V-ZRO zu schicken. 

 
11.   Ist der Richterbericht zu diktieren, muss der Anwärter im Laufe seiner 

Ausbildung nachweisen, dass er diese Form der Berichtsabfassung 
beherrscht. Die Einzelheiten legt der V-ZRA fest. 

 
 
 
 
 
 
 



74 

12.   Die Anwartschaften müssen, gerechnet vom Datum der schriftlichen 
Bestätigung als Spezial-Zuchtrichter-Anwärter, innerhalb von 2 Jahren 
abgeleistet werden. Es zählen nur die Anwartschaften, die aufgrund des 
Anwärterberichtes und der Beurteilung des Anwärters durch den 
Lehrrichter vom V-ZRO als erfolgreich abgeleistet eingestuft werden. 
Wird eine Anwartschaft als nicht erfolgreich abgeleistet eingestuft, ist 
der Anwärter hiervon schriftlich - mit Begründung - zu unterrichten. Der V-
ZRA entscheidet auf Vorschlag des V-ZRO, ob für nicht erfolgreich 
abgeleistete Anwartschaften weitere Anwartschaften zugelassen werden, 
soweit dies in der vorgeschriebenen Zweijahresfrist noch möglich ist. 

 
13. Die Ausbildung kann bei unzureichenden Leistungen abgebrochen 

werden. Wer innerhalb der Ausbildungsfrist die Anwartschaften nicht 
erfolgreich abgeleistet hat, wird als Spezial-Zuchtrichter-Anwärter    
gestrichen.  Die Streichung ist nicht anfechtbar. Eine Wiederernennung zum 
Spezial-Zuchtrichter-Anwärter ist nach erneuter Erfüllung des § 22 dieser 
Ordnung auf Vorschlag des V-ZRA durch den Vorstand frühestens nach 
Ablauf von 2 Jahren möglich. 

 Vor einer Wiederernennung ist die Zustimmung des VDH-
Zuchtrichterausschusses (VDH-ZRA) einzuholen. 

 
14. Der Anwärter kann aus anderen  berechtigten Gründen,  die nicht 

seine Leistung betreffen, auf Vorschlag des V-ZRA vom Vorstand jederzeit 
abberufen werden. In einem solchen Fall kann der Anwärter binnen eines 
Monats nach Zustellung der Abberufung (per Einschreiben mit Rückschein) 
den Ehrenrat anrufen. 

 
15. Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Anwärter an kynologischen Kursen 

teilnehmen. 
Der Besuch des jährlich stattfindenden Zuchtrichter-Anwärter-Lehrgangs 
des VDH ist Pflicht. 

 
16. Der Anwärter trägt die Kosten für die Ausbildung zum Spezial-

Zuchtrichter selbst. Schadenersatzansprüche jedweder Art im Falle der 
Nichtzulassung oder Ablehnung sind ausgeschlossen. Der Deutsche Club für 
Berner Sennenhunde (DCBS) kann Spezial-Zuchtrichter anderer 
Rassehunde-Zuchtvereine, die als solche mindestens fünfmal tätig waren, 
für die von ihm betreuten Rassen zu Anwärtern ernennen. Die Ernennung 
setzt die Zustimmung des VDH-ZRA voraus, der in Abstimmung mit dem 
Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) Art und Umfang der 
Ausbildung und Umfang der Prüfung festlegt. Die Mitgliedschaft im DCBS ist 
obligatorisch. 

 
17. Wer fünf Jahre nach Erlangung des Zuchtrichteramtes aus dem DCBS 

austritt, sein Amt niederlegt oder des Amtes enthoben wird, ist zur 
Rückzahlung der Ausbildungskosten verpflichtet. Gleiches gilt für 
Richteranwärter. 
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§24 Prüfung 
 
1. Nach  erfolgreichem Abschluss der Anwärtertätigkeit ist der Anwärter zur  

Prüfung zugelassen. Die Prüfung ist möglichst innerhalb von drei Monaten, 
jedoch nicht später als innerhalb von sechs Monaten, nach Abschluss der 
Anwärtertätigkeit durchzuführen. 

 
2. Die Prüfung besteht aus einem theoretisch/schriftlichen und einem 

praktisch/mündlicher Teil. Sie ist nach dem jeweils gültigen „VDH-
Grundschema für die Prüfung von Spezial-Zuchtrichter-Anwärtern" 
durchzuführen. Über die Prüfungsteile ist eine Niederschrift zu erstellen.     
§ 22 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 

 
3. Wurde die theoretisch/schriftliche Prüfung nicht bestanden, kann der 

Anwärter sie frühestens nach Ablauf von 6 Monaten und spätestens 12 
Monaten nach Zustellung des Ergebnisses wiederholen. Eine solche 
Wiederholung ist nur einmal möglich. 

 
4. Wurde die theoretisch/schriftliche Prüfung nur teilweise bestanden, braucht 

der Anwärter sie nur für die nicht bestandenen Bereiche zu wiederholen. 
Die Wiederholung ist nur einmal möglich; und zwar frühestens nach 
Ablauf von 3 Monaten und spätestens 12 Monate   nach   Zustellung   des   
Ergebnisses. Als teilweise bestanden gilt eine theoretisch/schriftliche 
Prüfung, in der ein Anwärter mehr als die Hälfte der Bereiche erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

 
5. Die praktisch/mündliche Prüfung ist an Rüden und Hündinnen 

unterschiedlicher Qualität durchzuführen. Die Mindestzahl der zu   
beurteilenden  Hunde beträgt  15. Das Prüfungsergebnis kann nur lauten: 
„Bestanden", oder „Nicht bestanden". Wurde die praktisch/mündliche 
Prüfung nicht bestanden, kann sie nur einmal wiederholt werden und zwar 
frühestens nach Ablauf von 3 Monaten und spätestens 12 Monate nach 
Zustellung des Ergebnisses. Der V-ZRA kann die Ableistung weiterer 
Anwartschaften vorgeben. 

 
§25 Ernennung/Ablehnung 
 
1. Nach bestandener Prüfung ernennt der Vorstand auf Vorschlag des V-ZRA 

den Anwärter zum Spezial-Zuchtrichter. 
 
2. Die Ernennung ist dem VDH unter Beifügung des Nachweisheftes   über die 

Anwartschaften bekannt zu geben, verbunden mit dem Antrag auf 
Eintragung in die VDH-Richterliste.   Dem   Antrag   ist   eine   vom   1.   
Vorsitzenden   und   dem   V-ZRO unterschriebene Erklärung beizufügen, 
dass der Ernannte die in § 3 dieser Ordnung 
geforderten Bedingungen zur Ausübung des Zuchtrichteramtes erfüllt. 
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3. Der VDH-ZRO ist berechtigt, vor Eintragung in die VDH-Richterliste die 

Anwärterakte mit den gesamten Ausbildungs- und Prüfungsunterlagen, 
sowie das Prüfungsprotokoll einzusehen. Die Durchsicht der Unterlagen 
hat unverzüglich zu erfolgen. Er kann der Eintragung  in  die VDH-
Richterliste  widersprechen,  wenn  die  Bedingungen  dieser Zuchtrichter-
Ordnung nicht erfüllt sind. Gegen den Widerspruch kann der Rassehunde-
Zuchtverein den VDH-Vorstand anrufen, der endgültig entscheidet. 

 
4. Die   Ernennung  des  Anwärters  zum  Spezial-Zuchtrichter wird  wirksam  

durch  die Aufnahme in die VDH-Richterliste. 
 
5. Nach Eintragung in die VDH-Richterliste fertigt der 1, Vorsitzende des 

Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) die Ernennungsurkunde 
aus und überreicht diese dem Spezial-Zuchtrichter zusammen mit dem 
VDH-Richterausweis. 

 
6. Der Vorstand kann trotz bestandener Prüfung die Ernennung zum Spezial-

Zuchtrichter nur ablehnen, wenn Umstände eingetreten sind, die an der 
charakterlichen Zuverlässigkeit und vorbildlichen Haltung im Sinne des § 3 
ernsthaft zweifeln lassen. § 23 Abs. 14 gilt entsprechend. 

 
§26 Beginn der Tätigkeit 
 
1. Eine Benennung als Zuchtrichter vor Eintragung in die VDH-Richterliste ist 

unzulässig; gleiches gilt für die Annahme von Einladungen für eine 
Zuchtrichtertätigkeit. Wird unzulässigerweise die Zuchtrichtertätigkeit 
ausgeübt, sind die Urteile sowie Titel-Anwartschaften und Titel unwirksam. 
Hat im Falle des Satzes 1 der noch nicht wirksam ernannte Zuchtrichter 
schuldhaft gehandelt, kann die Aufnahme in die VDH-Richterliste 
unterbleiben oder - falls mittlerweile eingetragen  -  unverzüglich  die 
Streichung vorgenommen werden. 

 
2. Eine Zuchtrichtertätigkeit auf Internationalen Zuchtschauen (CACIB) im 

Ausland ist erst nach mindestens zweijähriger und mindestens fünfmaliger 
Zuchtrichtertätigkeit im Inland zulässig. Es zählt nur die Zuchtrichtertätigkeit 
auf Internationalen Zuchtschauen (CACIB). 
Erst nach  Erfüllung  dieser Bedingungen  darf ein Zuchtrichter der 
F.C.I. zwecks Aufnahme in die Liste der F.C.I.-Richter gemeldet werden. 
Die Meldung setzt einen Antrag des V-ZRO an den VDH mit Nachweis der 
bis dato erfolgten Zuchtrichtertätigkeit voraus. 

 
§27 Besondere Bestimmungen 
 
 Der Deutsche Club für Berner Sennenhunde (DCBS) kann Gruppenrichter 

der F.C.I.-Gruppe (2) und Allgemeinrichter ausnahmsweise für die von ihm 
betreuten Rassen zum Spezial-Zuchtrichter ernennen; vor einer Ernennung 
ist die Zustimmung des VDH-ZRA einzuholen. Ein solcher Antrag ist 
ausführlich zu begründen. 
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Fünfter Abschnitt: Vereins-Zuchtrichterobmann / Vereins-
Zuchtrichterausschuss 

 
§28 Vereins-Zuchtrichterobmann 
 
1. V-ZRO kann nur ein ausbildungsberechtigter Zuchtrichter für Berner 

Sennenhunde sein, der in der VDH-Richterliste eingetragen ist. Er vertritt die 
Spezial-Zuchtrichter gegenüber dem Vorstand. 

 
2. Der  V-ZRO prüft, ob ein Bewerber die Voraussetzungen für das Amt 

eines Spezial-Zuchtrichter erfüllt. 
 
3. Der V-ZRO lenkt und kontrolliert die Tätigkeit der Anwärter. Im 

Einvernehmen mit dem V-ZRA entscheidet er über die ggf. zusätzlich 
abzuleistenden Anwartschaften sowie über die Termine, zu denen die 
Prüfungen der Bewerber und Anwärter durchgeführt werden sollen; er führt  
die  Anwärterakten. Dem V-ZRO obliegt die Durchführung der 
Zuchtrichtertagungen. 

 
4. Der Vorstand ist verpflichtet, den V-ZRO in allen Fragen des 

Zuchtrichterwesens zu hören. 
 
§29 Vereins-Zuchtrichterausschuss 
 
1. Der V-ZRA setzt sich aus mindestens drei satzungsgemäß gewählten, 

ausbildungsberechtigten Zuchtrichtern zusammen. Vorsitzender ist der V-
ZRO. 

 
2. Der V-ZRA ist zugleich Prüfungskommission im Sinne dieser Ordnung. Zur 

Abnahme der Prüfungen muss der V-ZRO oder ein unter Abs. 1 
fallender Zuchtrichter vom VDH ermächtigt  sein.   Die   Ermächtigung   
kann  jederzeit  widerrufen   werden.   Über  die Ermächtigung entscheidet 
der VDH-ZRA. Gegen dessen Entscheidung ist Widerspruch binnen 14 
Tagen möglich. Über diesen Widerspruch entscheidet der VDH-Vorstand 
endgültig. 

 
3. Dem V-ZRA obliegt die Behandlung aller des Zuchtrichterwesens 

Angelegenheiten. 
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Sechster Abschnitt: VDH-Richterliste / VDH-Richterausweis §30 Streichung 
 
1. Die Streichung kann eine dauernde oder eine befristete sein. 
 
2. Wer auf das Zuchtrichteramt oder auf die Zuchtrichtertätigkeit verzichtet, 

wird aus der VDH-Richterliste gestrichen. Die Rückgabe des VDH-
Richterausweises steht einem Verzicht auf das Zuchtrichteramt gleich. 

 
3. Der Zuchtrichter wird aus der VDH-Richterliste gestrichen, wenn er die 

Mitgliedschaft im Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) 
verliert, seinen Hauptwohnsitz ins Ausland verlegt oder auf Antrag des 
Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) an den VDH. 

 
4. Eine dauernde oder befristete Streichung erfolgt auch nach Maßgabe des 

§ 33 dieser Ordnung und aufgrund Vereins- und/oder verbandsrechtlich 
rechtskräftiger Entscheidung. 

 
5. Eine dauernde Streichung wird durch Löschung des Zuchtrichters in der 

VDH-Richterliste bewirkt. Sie wird dem Betroffenen durch den VDH 
mitgeteilt. Ihre Wirksamkeit tritt am Tage der Löschung ein. 

 
6. Eine befristete Streichung wird durch die Eintragung der Dauer der 

Befristung und der Art der Streichung in die VDH-Richterliste bewirkt. Sie 
wird dem Betroffenen durch den VDH mitgeteilt. Ihre Wirksamkeit tritt am 
Tag der Eintragung ein, wenn nicht die dieser Eintragung zugrunde 
liegende Entscheidung eine andere Wirksamkeit beinhaltet. Die bis zu zwei 
Jahren befristete Streichung gilt mit Fristablauf als aufgehoben, ohne dass 
es eines besonderen Bescheides bedarf. Für das Verfahren zwecks 
Aufhebung einer länger befristeten Streichung gilt § 42 Abs. 3 ff i.V.m. § 41 
Abs. 7 VDH-ZRO. 

 
7. Mit der Streichung entfällt die Vermutung, dass der Gestrichene als 

Zuchtrichter tätig sein darf. 
 
§31 Berichtigung / Wiedereintragung 
 
 Für den Fall der Berichtigung oder Wiedereintragung in die VDH-

Richterliste gilt § 42 VDH-ZRO. 
 
§32 Eigentum, Rückgabe, Verlust des Richterausweises 
 
1. Der VDH-Richterausweis ist Eigentum des VDH. 
 
2. Endet die Berechtigung zur Ausübung der Zuchtrichtertätigkeit, ist der VDH-

Richterausweis unaufgefordert unverzüglich zurückzugeben. 
Entsprechendes gilt bei nur zeitlich begrenzter Ausstellung des VDH-
Richterausweises. 

 
3. Der Verlust des VDH-Richterausweises ist der VDH-Geschäftsteile  

unaufgefordert unverzüglich zu melden. Durch eine entsprechende 
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Mitteilung im Verbandsorgan „Unser Rassehund" wird der als verloren 
gemeldete Richterausweis für ungültig erklärt. Die anfallenden Kosten trägt 
der Zuchtrichter. 

 
Siebter Abschnitt: Ahndung von Verstößen § 33 Allgemeines 

 
1. Verstöße von Zuchtrichtern gegen einschlägige Bestimmungen der 

Zucht und/oder gegen einschlägige Bestimmungen des Zuchtrichterrechts   
sind zu ahnden. Sie unterliegen der Entscheidungsgewalt des Deutschen 
Club für Berner Sennenhunde (DCBS). Von den ergriffenen 
Maßnahmen ist der VDH und sind die Rassehunde-Zuchtvereine, bei 
denen der Betroffene ebenfalls Zuchtrichter ist, nach Rechtskraft der 
Entscheidung unverzüglich zu unterrichten. 

 
2. Unbeschadet disziplinarischer Maßnahmen nach dem Satzungsrecht des 

Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) kann der Zuchtrichter mit 
einer zeitlich befristeten oder dauernden Sperre belegt werden. Die Sperre 
wird durch Streichung von der VDH-Richterliste bewirkt. 

 
3. In folgenden Fällen kommt nur eine dauernde Sperre in Betracht: 
 

- bei Missbrauch des Zuchtrichteramtes; 
 - bei wiederholten groben Verstößen gegen die Vorgaben des 

 Standards, die Ordnungen des VDH und des Deutschen Club für 
 Berner Sennenhunde (DCBS) und/oder gegen Bestimmungen der 
 F.C.I., sowie bei wiederholten Verstößen gegen Vereins- und/oder 
 Verbandsinteressen; und zwar auch dann, wenn diese Verstöße nicht 
 mit der Tätigkeit als Zuchtrichter in unmittelbarem Zusammenhang 
 stehen; 

 - wenn die Voraussetzungen nach § 3 nicht mehr vorliegen. 
 
4. Bei leichten Verstößen oder erstmaligem groben Verstoß kann der 

Zuchtrichter mit einer zeitlich befristeten Sperre von 6 Monaten bis zu 2 
Jahren belegt werden. 

 
4. Eine vorläufige Versagung der Tätigkeit ais Zuchtrichter ist möglich. 
 
§34 Zuständigkeit 
 
 Die Verfolgung und Ahndung von Verstößen von Zuchtrichtern nach 

Maßgabe des § 33 obliegt dem Vorstand. Er wird tätig auf Antrag des VDH, 
des V-ZRA, eines schriftlich begründeten Antrages eines Mitgliedes oder 
von Amts wegen. 

 
§35 Voruntersuchung 
 
 In Fällen des §34 Satz 2 führt der V-ZRA unter Leitung des V-ZRO die 

Voruntersuchung durch. Der betroffene Zuchtrichter ist anzuhören. Nach 
Abschluss der Voruntersuchung leitet der V-ZRA den Vorgang zusammen 
mit seinem Entscheidungsvorschlag an den Vorstand weiter. Der Vorstand 
hat den Entscheidungsvorschlag des V-ZRA dem Betroffenen durch 
Zustellung (per Einschreiben mit Rückschein) bekanntzugeben. 
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§36 Entscheidung 
 
1.  Der Vorstand kann erkennen auf 
 
 - Einsteilung 
 - Missbilligung 
 - Verwarnung mit oder ohne Androhung einer Sperre 
 - Verweis mit oder ohne Androhung einer Sperre 
 - vorläufige Sperre 
 - Streichung von der VDH-Richterliste 
 - vorläufige Versagung der Zuchtrichtertätigkeit 
 
2.  Will der Vorstand von dem Entscheidungsvorschlag des V-ZRA zu 

Ungunsten des Betroffenen abweichen, hat er diesem vorher Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

 
§37 Berufung 
 
 Gegen belastende Maßnahmen des Vorstandes nach § 36 kann der 

betroffene Zuchtrichter gemäß § 53 Abs. 3 der Satzung des Deutschen 
Club für Berner Sennenhunde (DCBS) binnen eines Monats nach 
Zustellung der Entscheidung (per Einschreiben mit Rückschein) das 
Schiedsgericht anrufen. 

 
 

Achter Abschnitt: Schlussbestimmung 
 
§38 Gültigkeit und Inkrafttreten 
 
 Diese Ordnung wurde vom Vorstand am 4. Januar 1997 verabschiedet. Sie 

tritt mit ihrer Veröffentlichung in den Klubnachrichten in Kraft, 
 
§39 Teilnichtigkeit 
 
 Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit der 

Ordnung insgesamt nach sich. 
 
§40 Änderungen 
 
 Im Falle des §39, in dringenden Fällen oder bei Änderungen der VDH-

Zuchtrichter-Ordnung darf der Vorstand diese Ordnung ändern und die 
Änderung durch Veröffentlichung in den Klubnachrichten in Kraft setzen. 
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Zuchtwartordnung 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
 Die Zuchtwarte im Deutschen Club für Berner Sennenhunde e.V. (DCBS) 

garantieren die kontrollierte und organisierte Zucht des Berner 
Sennenhundes im DCBS. Sie sind die direkten Ansprechpartner für die 
Züchter und angehenden Züchter in ihren jeweiligen Zuständigkeits-
bereichen. Durch qualifizierte Beratung und sorgfältige und ordnungs-
gemäße Wurfabnahmen übernehmen sie die mittelbare Verantwortung des 
Vereins für die Zufriedenheit der Welpenkäufer. 

 
 Als Berater des Züchters und angehenden Züchters bei Zucht, Aufzucht und 

Haltung der Würfe und Zuchttiere wird von den Zuchtwarten erwartet, dass 
sie alle Möglichkeiten der Fortbildung in Anspruch nehmen. Dies sind 
insbesondere Zuchtwarttagungen des DCBS und des VDH. Daneben kommt 
den Zuchtwarten auch die überwachende Funktion im Auftrag des Vereins 
zu. Als Mitarbeiter des Vors. der Zuchtkommission sind Unkorrektheiten 
unverzüglich dem Vors. der Zuchtkommission über den jeweiligen 
Landesgruppen- Zuchtwart und dem Hauptzuchtwart zu melden. 

 
2. Organisation 
 
 Der Verein unterscheidet zwischen dem  
 
 - Zuchtwart  
 - dem Landesgruppen- Zuchtwart und  
 - dem Hauptzuchtwart. 
 
 Die Zuchtwarte werden nach erfolgreicher Anwartschaft und Prüfung auf 

Vorschlag des Vors. der Zuchtkommission vom Vorstand ernannt. Die 
mögliche Abberufung erfolgt immer durch den Vorstand. Die Zuständigkeit 
der Zuchtwarte ergibt sich aus der Entfernung zum Züchter. 

 
 Der Landesgruppen-Zuchtwart ist ein Zuchtwart, der von der jeweiligen 

Landesgruppen-Mitgliederversammlung aus der Reihe der Zuchtwarte, die 
der Landesgruppe zur Verfügung stehen, für eine dreijährige Amtszeit 
gewählt wird. Der LG-Zuchtwart betreut die Zuchtwarte und Zuchtwart-
Anwärter seiner Landesgruppe und fördert deren Fortbildungsbereitschaft, 
Die LG-Zuchtwarte gehören der Zuchtkommission als stimmberechtigte 
Mitglieder an und entscheiden somit in allen Zuchtangelegenheiten des 
Vereins mit. Auch der LG- Zuchtwart kann gegebenenfalls durch den 
Vorstand des DCBS abberufen werden. 

 
 Der Hauptzuchtwart wird von der Mitgliederversammlung für eine dreijährige 

Amtszeit gewählt und ist Mitglied der Zuchtkommission. Dem HZW 
unterstehen die Zuchtwarte, er ist für ihre Beschulung und Weiterbildung 
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verantwortlich. Die Überwachung der Ausbildung und die Prüfung zum 
Zuchtwart sind Aufgaben des Hauptzuchtwartes. Züchterschulungen kann 
der HZW eigenverantwortlich einberufen. 

 
3. Vorraussetzungen für die Ernennung zum Zuchtwart-Anwärter 
 
 a) Der Anwärter muss selbst Berner Sennenhunde gezüchtet haben und 

 diese müssen in ein vom VDH anerkanntes Zuchtbuch eingetragen 
 worden sein. Er muss über einen einwandfreien Leumund verfügen und 
 bereit sein, sich selbstlos in den Dienst der Rasse zu stellen. Aufgrund
 seiner Berater- und Kontrollfunktion muss er unabhängig sein und 
 Interessenskonflikte vermeiden. 

 
 b) Der Anwärter sollte auf mehreren vom VDH anerkannten  Ausstellungen 

 eigene Hunde vorgeführt haben. 
 
 c) Der Anwärter muss Kenntnisse über folgende Bereiche haben: 
 
  - Standart des Berner Sennenhundes 
  - Zuchtordnung des VDH 
  - int, Zuchtreglement der F.C.l. 
  - Satzung und Zuchtordnung des DCBS 
 
4. Ernennung zum Zuchtwart-Anwärter 
 
 a) Der Bewerber wird vom jeweiligen LG-Vorsitzen den dem Erweiterten 

 Vorstand als Anwärter vorgeschlagen. Nach Erfüllung der 
 Voraussetzungen unter Punkt 3, welche vom Hauptzuchtwart überprüft 
 werden, kann der Anwärter nach bestandenem Eignungstest, auf 
 Vorschlag des Vorsitzenden der Zuchtkommission vom Vorstand zum 
 Zuchtwart-Anwärter ernannt werden. 

 
 b) Der Vorstand kann in dringenden Fällen selbst einen Zuchtwart-Anwärter 

 vorschlagen, 
 
5. Ausbildung zum Zuchtwart 
 
 a) Der Zuchtwart-Anwärter unterliegt der Aufsichtspflicht des Hauptzucht-

 wartes und dem Weisungsrecht des Vorsitzenden der Zuchtkommission. 
 Die Ausbildung kann bei unzureichender Leistung auf Vorschlag des 
 Vorsitzenden der Zuchtkommission vom Vorstand abgebrochen werden.  

 
 b) Es sind wenigstens 6 Würfe unter Anleitung des/der ausbildenden 

 Zuchtwarte selbstständig vom Zuchtwart-Anwärter abzunehmen, wobei 
 auch tätowiert werden muss. Über die Anwartschaften hat der Anwärter 
 jeweils einen schriftlichen Bericht zu erstellen, der den Zustand der 
 Welpen, der Mutterhündin, Aufzucht, Betreuung und das Umfeld des 
 Wurfes beschreibt. Die gesammelten Berichte sind vom LG-Zuchtwart 
 vor Prüfung des Anwärters dem Hauptzuchtwart zuzuleiten. 

 
 c) Dem Anwärter steht zur Ausbildung ein Fragenkatalog zu zucht-

 relevanten Themen zur Verfügung, nach dem er sich auf die 
 Abschlussprüfung vorbereiten kann.  
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  Themen dabei sind unter anderem: 
 
  - Tierschutzgesetz,  
  - Grundsätze der Genetik,  
  - Erbkrankheiten,  
  - Paarung, 
  - Trächtigkeit,  
  - Geburt,  
  - Haltung und Fütterung der trächtigen und säugenden Hündin,  

 - Ernährung der Welpen,  
  - Haltung der Welpen,   
  - Sozialisierung der Welpen,  
  - Krankheitsverhütung und Impfung der Welpen und Junghunde. 
 
6. Abschlussprüfung 
 
 a) Nach erfolgter Ausbildung wird der Zuchtwart-Anwärter vom Vors. der 

 Zuchtkommission und dem Hauptzuchtwart geprüft. Hierzu werden dem 
 Zuchtwart-Anwärter die Fragen schriftlich vorgelegt, die er in der 
 festgesetzten Zeit schriftlich beantworten muss. 75% der gestellten
 Fragen müssen richtig beantwortet sein, um die Prüfung zu bestehen. 

 
 b) Wurden weniger als 75% der Fragen, aber mehr als 60% richtig 

 beantwortet, hat der Zuchtwart-Anwärter die Möglichkeit, die Prüfung zu 
 wiederholen. Bei weniger als 60% richtig beantworteter Fragen ist eine 
 Wiederholung der Prüfung nur nach erneuter Ernennung zum Zuchtwart-
 Anwärter durch den Vorstand auf Vorschlag des Vors. der 
 Zuchtkornmission und erneuter Ausbildung möglich. Ein Anspruch darauf 
 besteht nicht. 

 
7. Kosten der Ausbildung 
 
 Die ihm für seine Ausbildung entstehenden Kosten hat der Zuchtwart-

Anwärter selber zu tragen. Der DCBS haftet nicht für evtl. Unfälle bei der 
Ausbildung des Anwärters. Eine entsprechende schriftliche Erklärung ist vom 
Zuchtwart-Anwärter dem Vorstand vor Ausbildungsbeginn vorzulegen. 

 
8. Schlussbestimmungen 
  
 Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit der 

Ordnung insgesamt nach sich. 


